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Heinrich-Zille-SchuleBärwalde Radeburger Volkskarneval

Eine der letzten öffentlichen Amts-
handlungen der Meißner Landrätin
Renate Koch war am 19. Dezember
zur 24. Sitzung des Kreistages die
Verleihung des Anerkennungspreises
„Ehrenamt 2002“ des Landkreises.
Eine Bewertungskommission hatte
zuvor aus einer Liste von Vorschlä-
gen fünf Ehrenamtliche ausgewählt.

Reimund Wachtel, Jahrgang 29, ist
mit dem Berbisdorfer Sport seit 30
Jahren verbunden. Seit über 10 Jah-
ren ist er der Vorsitzende des Berbis-
dorfer Sportverein e.V. „Dank seiner
Initiative konnte mit viel Eigenleis-
tung fast aller Sportler das Sportler-
heim umgebaut, saniert und renoviert
werden. Er war es, der sich um För-
dermittel, Materialangebote und Über-
einkommen mit der Stadt Radeburg
ins Zeug legte,“ schrieb Katrin Pet-
zold im Begründungsschreiben zu
dem Auszeichnungsantrag. „Zur Zeit
organisiert er die Renovierung der
Kegelbahn.“

Reimund Wachtel ist außerdem im
Kegelvorstand und nach wie vor ak-
tiver Kegler. Wir wünschen ihm Ge-

Am Sonntag, dem 5. Januar, wurde
bei einem Festgottesdienst auf dem
Heuboden im Gehöft der Familie
Lorenz (bekannt als „Koitzschens
Hof“) das Festjahr der ersten urkund-
lichen Erwähnung von Bärwalde vor
600 Jahren eröffnet.
Pfarrer Klaus Matschke verglich in
seiner Predigt die Suche der Siedler
vor über 600 Jahren mit der Suche
der Weisen aus dem Morgenland vor
über 2000 Jahren als Suche nach dem
Ort ihrer Bestimmung.
„Da machen sich für uns heute voll-
kommen unbekannte Leute irgendwo
im Westen (im Abendland) auf den
Weg in Richtung Osten, um ihr Le-
ben neu zu ordnen. Sie waren wohl
damals der Meinung, daß ihr Unter-
nehmen, ein beschwerlicher Weg,
unter einem guten Stern steht. Wie
oft sie sich verlaufen hatten, ist nicht
bekannt, aber schließlich betrachte-
ten sie dieses Fleckchen Erde als ihr
Ziel – und dies wissen wir nun seit
1403, seit eben 600 Jahren...“
Drei Mal wurde schon in der An-
fangszeit des Ortes die Kirche wieder
aufgebaut, erinnert Pfarrer Matsch-
ke, was darauf hindeutet, daß die
Vorfahren der heutigen Bärwalder
niemals daran gezweifelt haben, daß
dies ein guter Ort ist.
Für den feierlichen Rahmen sorgte
der Posaunenchor der evangelisch-
lutherischen Kirchgemeinde Bärns-
dorf, dem auf diesem Wege für seine
Bereitschaft und sein großes Interes-
se herzlich gedankt werden soll.
Die Eröffnungsworte sprach der stell-
vertretende Bürgermeister, Christian
Damme.
Er erzählte von der schweren Arbeit
der Bauern früher und welche Ar-
beitserleichterungen die Mähdrescher
mit sich brachten. „Bei aller Härte der
Arbeit hat man hier nie den Spaß und
die Geselligkeit vergessen,“ erklärt
er. Im Anschluß daran führten die
Landwirte auf Koitzschens Hof ein
Schaudreschen auf einer Maschine
aus den 50er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts vor. Ca. 150 Ein-

wohner und Gäste von Bärwalde sa-
hen bei sonnigem Wetter, Glühwein
und Würstchen dem bunten Treiben
interessiert zu. Wenn dann so eine
Vorführung auch noch lehrreich ist
um so besser. So wird nicht verges-
sen, was für Arbeit in dem Brot steckt,
das man ißt – und daß immer noch
von der Natur kommt, wovon und
wodurch wir leben.
Mit Elan und Enthusiasmus haben
sich viele Bürgerinnen und Bürger
von Bärwalde an den Planungen für
eine Festwoche beteiligt.  Dabei mit-
gewirkt haben auch die Jugendlichen
des Ortes, die im Jugendklub organi-
siert sind und bereits mehrfach bei
den zurückliegenden Dorffesten zu-
sammen mit den Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr gezeigt haben,
daß sie ein wichtiges gesellschaftli-
ches Bindeglied in Bärwalde darstel-
len. Für die Ausgestaltung der 600
Jahrfeier die zugleich auch 60-Jahr-
feier der Ortsfeuerwehr Bärwalde ist,
kann natürlich jeder, der dies unter-
stützen will, mit einer Spende dazu
beitragen.
Die „Bärwäldschen“ wollen vom 9.
bis zum 18. Mai eine Festwoche ver-
anstalten, deren Höhepunkt der Fest-
umzug „600 Jahre Bärwalde“ am 18.
Mai und das Freundschaftsspiel Dy-
namo Dresden - Alte Herren gegen
den Jugendclub Bärwalde am 17.
Mai, sein soll. Außerdem soll es eine
historische Traktorenausstellung,
Wasserspiele der Feuerwehr, Film-,
Dia- und Fachvorträge, Vorführun-
gen der Feuerwehr, ein spezielles Ju-
gendprogramm, original Bärwäld-
sches Vogelschießen und vieles vie-
les mehrgeben.
Freuen wir uns auf ein großartiges
Fest im Mai!           Klaus Kroemke

Spendenkonto:
Kreissparkasse Meißen
Stadtverwaltung Radeburg
BLZ: 850 550 00
Kto: 3 100 310 003
Kennwort:
Unterhaltung Feuerwehr Bärwalde
oder: 600 Jahrfeier Bärwalde

„Was sagt denn da die Welt dazu -
fünf Jahreszeiten hat Rabu!“ So lau-
tet das Motto unserer 46. Saison, in
deren historischer Mitte wir uns
inzwischen befinden. Die meisten
Karten für die meisten Veranstaltun-
gen sind schon verkauft. Bis auf den
„Älternabend“ am 8.2. gibt es noch
Restkarten für alle Veranstaltungen
bei Foto-Eulitz. Der Kartenvorver-
kauf für die MEGAPARTYS fin-
det am 5. Februar 2003 von 17.00
– 21.00 Uhr wieder bei Werbung
Kroemke, August-Bebel-Straße 2
statt. Die Karte für die RABU-Party
mit den Firebirds am Freitag kostet
10 Euro, die Karte für das „Remmi-
demmi auf dem Markt“ am Samstag
kostet 12,50 Euro. An dieser Stelle
möchten wir uns noch einmal ganz
herzlich bei allen Marktbewohnern
bedanken, mit denen wir übereinge-
kommen sind, daß die Veranstaltun-
gen auf dem Markt stattfinden kön-
nen. Wir haben höchstes Verständ-
nis für deren Probleme, die durch
Schalldruck, Störung der Ruhe, Platz-
einschränkungen u.a. entstehen. Wir
zählen auf Euch alle, daß Ihr durch

Euer Verhalten und Euer Ver-
ständnis dazu beitragt, daß
dieses Einvernehmen auch in
Zukunft bestehen kann.
Auf diesem Wege wollen wir
auch die Letzten noch daran
erinnern, ihre Umzugsanmel-
dung abzugeben. Das Anmel-
deformular ist immer noch auf
unserer Webseite (Rubrik
„Umzug“) abrufbar. Wir freu-
en uns auf Eure Teilnahme an
allen Veranstaltungen, bis
bald,   Euer RCC
www.radeburg.de/rcc
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Sa, 25.01.03
„Frühling wird´s mit Vater Zille“
Zilleball im Hirsch*
Fr, 07.02.03
„Im coolen Sommernachtsfummel,
zum Faschingsstrandgetummel“
Jugendschlafmützenball*
Sa, 08.02.03
„Bettgeflüster zum Spät-
sommernachtsball“
Älternabend /2. Schlafmützenball im
Hirsch*
Sa, 15.02.03
„Im Herbst werden die
Tiroler frivoler“
Tirolerball im Hirsch*
So, 23.02.03
Rentnerfasching im Hirsch
Beginn 15.00 Uhr
Fr, 28.02.03
RABU-Party auf dem Marktplatz*
Sa, 01.03.03
Remmidemmi auf dem Marktplatz*
So, 02.03.03
Umzug
Di, 04.03.03
Ausklang im Hirsch*

         (*Beginn: 20.11 Uhr)

Der Wandel von der Industriegesell-
schaft zur Informations- und Wis-
sensgesellschaft vollzieht sich in
atemberaubender Geschwindigkeit.
Die meisten heute unterrichtenden
Lehrer bekamen ihre Ausbildung in
einer Zeit, in der der „Computer“ zwar
schon ein geläufiger Begriff war, die
damit gemeinte Technik war aber
kaum zu sehen, kaum bezahlbar und
umständlich zu bedienen, weshalb sie
Spezialisten vorbehalten blieb.
Nur zehn, fünfzehn Jahre später ist
der Computer nicht nur Standard in
jedem Büro, sondern ein Haushalt-
gegenstand geworden. Kinder wach-
sen mit Gameboy, Handy, DVD-
Brenner und Heim-PC auf. Der Klick
ins Internet, der Austausch von elek-
tronischer Post (e-Mail, SMS) gehö-
ren für viele Mitmenschen – ob be-
ruflich oder privat -  schon zum All-
tag. Nichts liegt deshalb näher, den
Umgang mit dieser Technik zu jenen
Voraussetzungen zu zählen, die man
zur Meisterung des Lebens in einer
„elektronischen Welt“ benötigt.
Dies den Knirpsen in der Schule bei-
zubringen ist nun in der Regel Auf-

gabe von Lehrern, die in ihrer Aus-
bildung diesen Stoff selbst nie ge-
lehrt bekamen – weder inhaltlich noch
was die Methodik der Vermittlung
angeht. Zwar gab es schon seit ge-
raumer Zeit Weiterbildungen auf dem
Gebiet, doch selbst die „Lehrer der
Lehrer“ hatten oft nur „Crashkurse“
besucht und Umfang und Vielzahl
neuer Medien ließen nicht einmal eine
halbwegs solide Erschließung des
Stoffes zu, während „Freaks“ in den
Schulklassen nicht nur Programmier-
kenntnisse besaßen, sondern sogar
„hacken“ konnten.
Die Pädagogen haben erkannt, daß
auf dem klassischen Weg der Lehrer-
weiterbildung heute kein „Blumen-
topf“ mehr zu gewinnen ist, ge-
schweige das Rennen im globalen
Wettbewerb. Lernen wird zur Le-
bensaufgabe für jedermann. Immer
wichtiger also wird es, das „Lernen
an sich“ zu lernen und zu lehren, um
jedem die Fähigkeit zu vermitteln, die
sich ständig erneuernden Technolo-
gien immer wieder anzueignen, um
auf dem Laufenden zu bleiben.
Wenn dies gelingt, dann bieten die
neuen Techniken ungeahnte Möglich-
keiten bei der Vermittlung auch des
„klassischen“ Unterrichtsstoffs. Statt
des Tafelbildes in Kreide kann heute
im „multimedialen“ Unterrichtsraum
der Stoff nicht mehr nur in Schrift
und Grafik vermittelt werden, son-
dern mit O-Tönen (Kennedy: „Ich bin
ein Berliner“), mit Gesang und Mu-
sik („Freude schöner Götterfun-
ke...“), Animationen oder Filmse-

quenzen.
Um die Schwierigkeiten bei der Stoff-
vermittlung zu überwinden und
gleichzeitig die Chancen der neuen
Techniken zu nutzen, startete das
Sächsische Staatsministerium für
Kultus gemeinsam mit der Europäi-
schen Union die „Medienoffensive
Schule“, kurz: MEDIOS, die auf eine
Förderung und Entwicklung moder-
nen Unterrichts abzielt.
Am Donnerstag, dem 12. Dezember,
konnte an der Heinrich-Zille-Schule
die Übergabe des Medios-Projektes
gefeiert werden. Grund zum Feiern
hatten nicht nur Schüler und Lehrer,
für die der Traum vom Umgang mit
modernen Medien nun endlich wahr
geworden ist. Auch Bürgermeister,
Sozialausschuß und Verwaltungs-
team der Stadt Radeburg, die aus dem
knapp bemessenen Haushalt die Ei-
genmittel zusammenkratzten, die für
den Erhalt von Fördergeldern unum-
gänglich sind. Das Bauamt unter Lei-
tung von Irene Gröschke, das dafür
sorgte, daß die Handwerker termin-
gerecht ihre Aufträge erfüllten und
funktionelle Räume schufen, die Elek-

triker, die beim Kabelverlegen „Schä-
den“ am renovierten Schulhaus ver-
mieden, Herr Neumerkel, der mit sei-
nem Mitarbeiter manchmal bis in die
Nachtstunden zu tun hatte, um alle
Computer zu einem zuverlässigen
Betrieb in einem komplizierten Netz-
werk zu bewegen.
„Für diese kooperative Zusammen-
arbeit aller hier genannten möchte ich
mich an dieser Stelle recht herzlich
bedanken,“ sagte die stellvertretende
Schulleiterin, Rita Richert und beton-
te: „Besonders froh sind wir darüber,
daß nach erfolgter Ausschreibung
den Zuschlag eine ortsansässige Fir-
ma bekommen hat, eine weise Ent-
scheidung, wie sich schon mehrfach
herausgestellt hat. Denn jedes neue
Projekt hat nun mal gewisse Kinder-
krankheiten, die so auf kürzestem
Wege und unbürokratisch beseitigt
werden können.“
In die Einrichtung der beiden Infor-
matikkabinette und der Medienecke
flossen 96 000 •.
Ein Drittel der Summe steuerte die
Stadt bei und bewies dabei „ein Herz
für Kinder,“ wie Rita Richert sagte,
die das Geld gut angelegt sieht. „Je-
der Euro, der in dieses Projekt ge-
flossen ist, ist eine Investition in die
Zukunft unserer jungen Menschen
und damit in die Zukunft unserer
Gesellschaft.“

    Kroemke

Hinweis: Dieser Text mit zahlreichen
interessanten Links im Internet un-
ter http://www.radeburg.de

600. Jahr eingeläutet
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Beim gut besuchten Festgottesdienst auf dem Heuboden im Gehöft der
Familie Lorenz

Zilleschule jetzt „zukunftssicher“ Kartenverkauf für die

Megapartys startet

Habt Ihr alle Eure Umzugsanmeldung

abgegeben?

Berbisdorf

Landrätin ehrte engagierte

Ehrenamtliche
sundheit und noch viel Erfolg, per-
sönlich und natürlich auch für den
Berbisdorfer Sport.        K.Kroemke

Reimund Wachtel erhielt neben Blu-
men und einer Urkunde den Ehren-
preis in Form eines Bechers aus ori-
ginal Meissener Porzellan.

Die Fachlehrer Michael Ufert und Frank Feuker stellen Elektromeister Rei-
ner Trepte und Bürgermeister Dieter Jesse das neue Computerkabinett vor.

http://www.radeburg.de
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„Westlausitzer Heidebogen“

Im Rahmen des Reformpaketes
Agenda 2000 der Europäischen Uni-
on wurden vier EU-Initiativen einge-
richtet. Eine davon heißt LEADER+.
Die Abkürzung LEADER steht für
„Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l ’Économie Rurale“ (Ver-
bindung zwischen Aktionen zur Ent-
wicklung der ländlichen Wirtschaft)
und betont damit schon im Namen
die Bedeutung, die der Koordinie-
rung zwischen allen Lebensbereichen
bei der Entwicklung des ländlichen
Raums beigemessen wird. Mit LEA-
DER+ startet die Initiative bereits in
die dritte Förderperiode (2000 bis
2006) und baut auf den Erfahrungen
von LEADER I und LEADER II auf.
LEADER + soll den Akteuren des
ländlichen Raumes Impulse geben
und sie dabei unterstützen, das Po-
tential ihres Gebietes für eine nach-
haltige Entwicklung zu nutzen.

Die vier grundlegenden Ansätze von
LEADER sind:
– Territorialer Ansatz: jede Region hat
ihre Besonderheiten, die es als Chan-
ce für ein eigenständiges Profil und
eine stärkere Identifikation der Be-
völkerung mit ihrer Region zu entwi-
ckeln gilt.
– Bottom- up- Ansatz: Förderung
nicht an den Interessen der Bevölke-
rung vorbei sondern auf der Grund-
lage ihrer Bedürfnisse, Förderung von
Eigeninitiative.

– Regionaler Ansatz: die privaten und
öffentlichen Akteure entwickeln ge-
meinsam eine Strategie, wie der Ent-
wicklungsrückstand ihrer Region
abgebaut werden, Marktnischen ge-
funden und Investoren mobilisiert
werden können.
– Integrierter Ansatz: durch engere
Beziehungen zwischen den Regionen
gegenseitige Ergänzung, Ausgleich
von Defiziten und Einbindung in
übergeordnete Konzepte.
Ziel von LEADER+ ist es zudem,
bestehende Förderprogramme zu er-
gänzen und integrierte Ansätze zu
unterstützen, die von aktiven, auf lo-
kaler Ebene tätigen Partnerschaften -
Lokalen Aktionsgruppen – erarbeitet
und umgesetzt werden. So sind die
Fördermittelsätze der meisten sonsti-
gen Förderprogramme unter dem
LEADER-Aspekt noch einmal ange-
hoben worden.

Für von 2000 bis 2006 laufende
LEADER+ Programm wurden
zunächst die in Frage kommenden
Regionen ausgewählt. Unter dem
Namen „Westlausitzer Heidebogen“
bekam u.a. ein Gebiet den Zuschlag,
das von Bernsdorf im Osten bis Lam-
pertswalde im Westen reicht und die
Westlausitzer Heiden mit der Großen-
hainer Pflege verbindet.
Mit der Gründung des „Westlausit-
zer Heidebogen e.V.“ war das Gebiet
eines der ersten, das den oben ge-

nannten Bottom-up-Ansatz auf den
richtigen Weg brachte, was ein be-
sonderes Verdienst des ehemaligen
Vorsitzenden, Dr. Rainer Stierand
(Schwepnitz) ist.
Nachdem zwar notwendigen, aber
leider auch zeitraubenden Findungs-
prozeß soll in diesem Jahr das LEA-
DER+ Projekt in die Realität umge-
setzt werden. Das Ministerium für
Landwirtschaft hatte dazu im vergan-
genen Jahr angeregt, die sächsischen
Leader+ Projekte durch Regionalma-
nager betreuen und koordinieren zu
lassen. Das Ministerium überließ es
dabei den lokalen Aktionsgruppen,
das Management in einer Verwaltung
anzusiedeln oder privatwirtschaftlich
zu vergeben. Der „Westlausitzer Hei-
debogen e.V“ entschied sich für letz-
teres und schrieb das Management
entsprechend aus.

Anfang Januar unterzeichneten die
amtierende Vorsitzende, Margot Fehr-
mann, Bürgermeisterin der Gemein-
de Ebersbach (Landkreis Riesa-Gro-
ßenhain) und Kassenwart Volkmar
Waurich, Bürgermeister der Gemein-
de Schönteichen (Landkreis Kamenz)
als Vertreter des „Westlausitzer Hei-
debogen e.V.“ sowie das Regional-
management-Unternehmen „Heide-
projekt“ Kalkreuth einen Geschäfts-
besorgungsvertrag. Ansprechpartne-
rin für das Leader+ Projekt „West-
lausitzer Heidebogen“ ist dort Micha-
ela Ritter aus Radeburg, die als Pri-
vatperson bereits seit den Anfängen
Mitglied des Vereins war und sowohl
mit der Region als auch mit der Ma-
terie „Entwicklung des Ländlichen
Raumes“ bestens vertraut ist.

K. Kroemke

EU-Förderung soll durch

Manager verwirklicht werden

25. Januar 2003, Beginn 16.00 Uhr

Die Veranstaltung wird vom Heimat-
und Naturschutzverein Promnitztal
e.V. mitgestaltet. Sie erleben den Fasa-
nengarten bei Nacht mit Ballonglühen
und Beleuchtung von Fasanenschlöss-
chen und Leuchtturm, Parkführungen
bei Fackelschein, Glühwein, Kaffee
und Kuchen nach alten Rezepten, Ba-
rockmusik, Diashow mit historischen
Aufnahmen aus dem Fasanengarten,
Petra Landsberg erzählt Moritzburger
Geschichten am Lagerfeuer sowie die
Infotheke zum Verein Promnitztal e.V.
und Muse im Fasanengarten.

Bauchronik Kirchenbau Großdittmannsdorf

1. Bauabschnitt
08.07.2002, Montag
Baubeginn; Stellen einer Schutzrüstung
im Kirchenschiff, um den Innenraum
vor Wettereinflüssen und Staub und
Schmutz vom Bau zu schützen

22.07.2002, Montag
Am Abend zwischen 22.00 – 22.30
Uhr wird bei einer Straßenvollsper-
rung mit einem Autodrehkran das obere
Turmteil abgenommen und unter Bei-
fall von etwa 100 bis 150 Dorfein-
wohnern und Gästen auf dem Fried-
hof abgesetzt. Die Turmkugel wird
geöffnet, zwei Kassetten werden ge-
borgen und zur folgenden Kirchenvor-
standssitzung am Dienstag, dem 13.
August 2002 geöffnet.

22.07. bis12.09.2002
Rückbau und Demontage Dachstuhl,
Turm (Dachreiter), Giebel zur Straße
(wegen Einsturzgefahr), Sanierung der
Mauerkrone (wegen Pilzbefall – so-
genannter  ECHTER HAUS-
SCHWAMM), Ringanker auf der
Mauerkrone und dem bis in diese Höhe

zurückgebauten Giebel, Neuerrichtung
Dachstuhl mit Turmsäulen und Ver-
strebungen, Neubau des Giebels mit
einer Türöffnung, Erhöhung des Vor-
baues (Eingangsbereich von der Stra-
ßenseite) um etwa 2,50 Meter, um in
den Dachbodenbereich und den spä-
ter zu errichtenden Gemeinderaum
gelangen zu können

13.09.2002, Freitag
Bei wunderschönem Wetter und feier-
licher Umrahmung mit unserem Po-
saunenchor wird das Richtfest mit den
Bauleuten gefeiert. Beim öffentlichen
Teil sind etwa 50 bis 100 Dorfeinwoh-
ner anwesend.

12.10.2002, Samstag
Wiederum bei einer Straßenvollsper-
rung und gleichem Autodrehkran wird
das neue Turmoberteil auf die Turm-
säulen gehoben und befestigt. Der
ganze Akt dauert von Beginn bis Ende
der Straßensperrung 65 Minuten und
wird bei sehr kühlem und leicht win-
digem Herbstwetter von etwa 50 bis
70 Dorfeinwohnern beobachtet.

07.12.2002, Samstag
Montage Turmkugel und Wetterfahne
auf die Turmspitze

Bis Mitte Dezember 2002
Abschluß der Arbeiten an der Dach-
haut (Biberschwänze) und des Turm-
schiefers, Wiedereinbau der Turmuhr,
Rückbau der Gerüste, Baustellenbe-
räumung. Mit diesen Baumaßnah-
men ist die Einsturzgefahr von
Dachstuhl, Turm und Giebel ge-
bannt, die Kirche ist wieder trocken
und dicht und die Gemeinde kann
den Fortgang der Bauarbeiten in
Angriff nehmen.

24.12.2002, Dienstag
Feier der Christvesper in unserer Kir-
che als ersten Gottesdienst nach dem
ersten Bauabschnitt

        Görler

Moritzburg

,,Zitterpartie am

Fasanenschlösschen“

Technischer Ausschuss
04. Februar 2003, 19.00 Uhr

Neuer Ratssaal Radeburg

Herr Schulze und Herr Huhn
setzten die Turmkugel und Wetter-
fahne auf. Die Turmkugel und die
Fahne sind zweilagig vergoldet.
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RadeburgRadeburg
Informationen und Bekanntmachungen der Stadt Radeburg

mit den Ortsteilen Bärnsdorf, Bärwalde, Berbisdorf, Großdittmannsdorf und Kurort Volkersdorf
amtliche Mitteilungen des Stadtrates und der Stadtverwaltung Radeburg

Stadt Radeburg

Landkreis Meißen

Stadt Radeburg

Diese Festsetzung durch öffentliche
Bekanntmachung betrifft alle Grund-
steuerpflichtigen, die im Kalenderjahr
2003 die gleiche Grundsteuer wie im
Vorjahr zu entrichten haben. Für sie
wird die Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2003 gem. § 27 Abs. 3 Grund-
steuergesetz durch diese öffentliche
Bekanntmachung mit dem zuletzt für
das Kalenderjahr 2002 veranlagten
Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem
Tag der öffentlichen Bekanntmachung
die Rechtswirkung eines schriftlichen
Steuerbescheids.
Die Grundsteuerhebesätze betra-
gen:
a) für die land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe-
Grundsteuer A- 300 v.H.
b) für die Grundstücke -
Grundsteuer B -350 v.H.
der Steuermeßbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteue-
rungsunterlagen oder durch Eigen-
tumswechsel eintreten, wird hierüber

ein entsprechender Grundsteuerbe-
scheid erteilt.
Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Er-
mächtigung zur Abbuchung der Grund-
steuer erteilt haben, werden gebeten,
die Grundsteuer 2003 - wie im zuletzt
ergangenen Bescheid festgesetzt- zu
entrichten.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift innerhalb dieser Frist bei der
Stadt Radeburg, Heinrich- Zille- Stra-
ße 6, 01471 Radeburg, einzulegen. Die
Frist ist auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb dieser Frist bei
dem Landratsamt Meißen, Loosestra-
ße 17/19, 01662 Meißen eingelegt
wird.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs
ändert nichts an der fristgerechten Zah-
lungspflicht.

An alle  Abgabepflichtigen der Stadt
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2003 durch

öffentliche BekanntmachungI. In öffentlicher Sitzung
Beschluss Nr. 01-035./3.
Änderung der Tagesordnung
Beschluss Nr. 02-035./3.
Landkauf für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen Radweg Radeburg –
Großdittmannsdorf, Radweg Rade-
burg – Bärwalde
Beschluss Nr. 03-035./3.
Verkauf des Flurstückes 93 der Ge-
markung Cunnertswalde (unbebaut)
Beschluss Nr. 04-035./3.
Erwerb des Flurstückes 6 der Gemar-
kung Berbisdorf (bebaut mit einer
Buswartehalle)

II. In nichtöffentlicher Sitzung
Beschluss 05-035./3.
Zusammenführung des Gebäudeei-
gentums mit dem Eigentum an Grund
und Boden mit Landtausch im Rah-

men eines Verfahrens des Amtes für
ländliche Neuordnung Kamenz Land-
tausch Dahten/Lau/Stadt Radeburg/
Schloß- und Landgut Berbisdorf
GmbH & Co. KG- Flurstücke 806/
3, 806/4, 806/9, 806/14, 807 c sowie
807a, 810, 811, 820 der Gemarkung
Berbisdorf (teilweise bebaut mit
ehemals landwirtschaftlich genutzten
Gebäuden).
Beschluss 06-035./3
Bestellung einer Grundschuld an den
Flurstücken Nr. 162/1 und 163/2 der
Gemarkung
Radeburg durch die Firma LIDL
GmbH und Co. KG
Beschluss 07-035./3
Stellungnahme der Stadt Radeburg
zur Besetzung der Stelle des Schul-
leiters der Grundschule Radeburg mit
Herrn Thomas Damme

Gefasste Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Radeburg

zur 35. Beratung am 18. Dezember 2002

Während der jüngsten Frostperiode
froren oftmals feuchte Abfälle in den
Abfallsammelbehältern fest, so dass
diese von der Entsorgungsfirma nicht
vollständig entleert werden konnten.
Darüber hinaus konnte die Abfallent-
sorgung an einigen Tagen aufgrund
der winterlichen Straßenverhältnisse
nur eingeschränkt durchgeführt wer-
den. In einigen Fällen wurden die
Restabfallbehälter erst im Verlaufe
des Tages und nicht bereits bis 6.00
Uhr zur Entleerung bereitgestellt.
Demzufolge konnten die Behälter
nicht entleert werden, weil das Müll-
fahrzeug die Straße bereits passiert
hatte.

Hierzu gibt das Wirtschaftsamt
folgende Hinweise:
- bei Störungen in de Abfallentsor-
gung infolge höherer Gewalt, wie z.B.
bei Schnee- und Eisglätte besteht sat-
zungsgemäß kein Anspruch auf Ge-
bührenminderung oder Schadener-
satz. Die unterbliebene Entleerung
der Abfallbehälter oder die Abholung
der Gelben Säcke bzw. des Sperr-
mülls werden jedoch nachgeholt.
- Ebenfalls kein Anspruch auf Ge-
bührenminderung oder Schadener-
satz besteht, wenn es infolge einge-
frorener oder übermäßig verdichteter
Abfälle bzw. bei Überschreitung des
Behältergewichtes zu Störungen
kommt. Das Einfrieren der feuchten
Restabfälle kann verhindert werden,
wenn diese in Kunststoffbeuteln ge-
sammelt und erst dann in den Behäl-
ter eingeworfen werden.
- Seit dem 6. Januar 2003 gelten im
Landkreis neue Entleerungstermine
für die Restabfallbehälter. Durch die
veränderte Tourenplanung der Entsor-
gungsfirma haben sich auch die Ent-
leerungszeiten verändert. Deshalb
sind die Restabfallbehälter unbedingt

Abfallentsorgung unter extrem

winterlichen Bedingungen
bis 6.00 Uhr vor dem Grundstück
bereitzustellen. Bei zu spätem Her-
ausstellen  der Behälter besteht kein
Anspruch auf eine nachzuholende
Entleerung.
- Falls das Behältervolumen für die
Entsorgung der Restabfälle bis zum
nächsten Entleerungstermin nicht
ausreicht, ist es möglich, Restabfall-
säcke zur Entsorgung zu nutzen. Die-
se Säcke sind gegen Entrichtung ei-
ner Gebühr in Höhe von 3,50 Euro
auf allen Wertstoffhöfen, bei den Ent-
sorgungsfirmen und in der Meißner
Ratsdrogerie Fleischergasse 10 erhält-
lich. Am Entleerungstag des Restab-
fallbehälters können diese Säcke mit
bereit gestellt werden.

Happy Musik Band

Am 21.12.2002 war es wieder so
weit, die Happy-Musik-Band e.V.
präsentierte ihr Weihnachtskonzert in
der Radeburger Kirche. Die Band bot
in ihrem Programm von klassischen
Melodien bis zu weihnachtlichen Lie-

dern alles mit großem Können. Alles
in allen war es nicht nur ein Ohren-
schmaus, sondern auch etwas fürs
Auge. Das Publikum bedankte sich
dafür bei allen Mitwirkenden mit
langanhaltendem Applaus.        H.S.

Happy-Musik-Band in der Radeburger Kirche

Die Anmeldung an der Mittelschule
„Heinrich Zille“ Radeburg erfolgt für
die Schüler der zukünftigen Klassen 5
und 7 am Mittwoch, dem 5. März
und am Donnerstag, dem 6. März
2003, jeweils von 16 bis 19 Uhr.
Sollten Eltern diese Termine nicht
wahrnehmen können, besteht die Mög-

lichkeit, telefonisch unter 035208-
33427 vorher einen anderen Zeitpunkt
bis zum 11. März zu vereinbaren. Die
Anmeldung für Klasse 7 betrifft nur
Schüler, die bis jetzt nicht zu unserer
Schule gehörten.

Laubner/ Leitung der Mittelschule

Mittelschule „Heinrich Zille“ Radeburg

Anmeldung von Klasse 5 und 7 für das kommende Schuljahr
Seit Dienstag, dem 14.01.2003 zeigt
der Kultur- und Heimatverein im Hei-
matmuseum Radeburg, Heinrich-Zil-
le-Straße 9 „Hochwasser in Radeburg:
1954, 1958 und 2002“ – Eine Foto-
ausstellung. Die beeindruckenden Bil-
der hat Jens Böhme ausgewählt, groß-
formatig vergrößert und zusammen-
gestellt. Wer sich die Situation im Au-
gust 2002 noch einmal vor Augen füh-
ren und vor allem vergleichen möchte,

wie es in den Jahren 1954 und 1958
an Röder und Promnitz aussah, sollte
sich unbedingt zu einem Besuch der
Aussstellung entschließen. Vielleicht
entdecken Sie sich oder gute Bekannte
auf einer der Fotografien.
Das Heimatmuseum Radeburg hat
Dienstag, Donnerstag und Freitag so-
wie an jedem 1. und 3. Sonntag im
Monat von 10.00 bis 16.00 Uhr ge-
öffnet.   C. Zeidler

Heimatmuseum

„Hochwasser in Radeburg“

Information Mülldeponie: Die Deponie in Radeburg, An den Ziegeleien,
hat ab dem 1.1.2003 geschlossen. Die nächste Deponie befindet sich in Grö-
bern. Nähere Angaben finden Sie im  Abfallkalender 2003.           SBU Dresden
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Ev.-Luth. Kirche
Radeburg

BESTATTUNGEN

Tag und Nacht erreichbar
Irmgard Balbrink

Bahnhofstr. 2 • 01471 Radeburg
Tel. (035208)2403

Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Dresden GmbH • Gompitzer Str. 29 • 01157 Dresden

... helfen wir sofort und zuverlässig.
✶ Erledigung aller Formalitäten
✶ Rat und Auskunft jederzeit
✶ Erd-, Feuer- und Seebestattungen
✶ Überführungen im In- und Ausland
✶ Bestattungsvorsorge
✶ Vorsorge-Versicherungen
✶ Auf Wunsch Beratungen im Trauerhaus

Im Trauerfall...
Tag und Nacht

 erreichbar
0351/4299942

Trauer- oder Sargfeiern
in eigener Feierhalle

nach Absprache möglich

Achtung Sportfreunde des TSV!
Aufgrund unserer Verpflichtung zum Abdruck von Satzungen reicht der
Platz für die umfangreiche Sportberichterstattung des TSV nicht aus.
Wir verweisen auf die nächste Ausgabe oder auf unsere aktuelle Bericht-
erstattung im Intrnet unter http://www.radeburg.de/tsv

zum 75. Geburtstag
am 24.01.03 Elfriede Nicklich Siedlungsstr. 6,

OT Berbisdorf
am 01.02.03 Ursula Krätzschmar Amselweg 6
am 07.02.03 Traudl Mindt H.-Zille-Str. 4

zum 80. Geburtstag
am 26.01.03 Ilse Torber Dammweg 19,

OT Berbisdorf
am 27.01.03 Linda Schneider Hauptstr. 28,

OT Berbisdorf
am 29.01.03 Herbert Klingner Hauptstr. 40,

OT Bärnsdorf
am 29.01.03 Gerda Thiele Bahnhofstr. 10b
am 08.02.03 Elisabeth Schubert H.-Heine-Str. 8
am 09.02.03 Christa Stephan Hauptstr. 18,

OT Berbisdorf
zum 90. Geburtstag
am 05.02.03 Irma Kaule Carolinenstr. 37

zum 91. Geburtstag
am 23.01.03 Fritz Scholz Lindenallee 2A

zum 92. Geburtstag
am 29.01.03 Berta Ramsch Kirchplatz 3

zum 93. Geburtstag
am 27.01.03 Luise Sommer Kirchgasse 2

zum 100. Geburtstag
am 24.01.03 Martha Mönnich Hospitalstraße 16

Bibelstunden: 19.30 Uhr mittwochs

Junge Gemeinde: 19.30 Uhr mittwochs

Mutti-Kind-Kreis: 09.00 Uhr Dienstag, 04.02.

Vorschulkreis: 09.30 Uhr sonnabends

Frauenkreis: 14.30 Uhr Dienstag, den 04.02.

Mütterkreis: 19.30 Uhr Donnerstag, den 06.02.

Herzliche Glückwünsche  übermittelt
die Stadtverwaltung Radeburg

KOMMT GRATULIEREN

Augenärztlicher Notdienst
Dienstbereitschaft: werktags: 19 - 7 Uhr;
Wochenende u. Feiertage von 7 - 7 Uhr
24.01.03 - 31.01.03
DM Grützbach, Weinböhla, (0172) 8682587
31.01.03 - 07.02.03
DM Stein, Großenhain, (03521) 733174 o. (0179) 2331463

Zahnärztlicher Notdienst
Radeburg / Moritzburg

An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen

jeweils von 9 - 11 Uhr.

25./26.01. DS Schnee Moritzburg (035207) 82382
01./02.02. Dr. H. Gross Radeburg (035208) 2195

Apothekenbereitschaftsplan
Apotheken in Großenhain und Radeburg in Dienstbereitschaftswochen

alleTage 18 - 20 Uhr, sonn- u. feiertags 10 - 12 und 18 - 20 Uhr.  Außerhalb

dieser Zeiten Rufbereitschaft an der Sprechanlage der Apotheke oder

über Telefon.

25.01.- 01.02.03, 7 Uhr

Mohren-Ap.,Großenhain, Beeth.-Allee 111, 03522/51170
01.02.- 08.02.03, 7 Uhr

Löwen-Ap., Großenhain, Hauptmarkt 7, 03522/502481

Großenhain, Radeburg und Umgebung

Bereitschaftszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
19.00 – 7.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 – 7.00 Uhr
Freitag:14.00 – 8.00 Uhr
Sonnabend:
08.00 – 8.00 Uhr
Sonntag u. Feiertag:
8.00 – 8.00 Uhr bzw. 7.00 Uhr

Die Vermittlung des dienstha-
benden Bereitschaftsarztes für
einen dringenden Hausbesuch
bzw. eine telefonische Beratung
erfolgt in dieser Zeit über die
Rettungsstelle Meißen:

Telefon:

03521-73 85 21

Montag, den 27.01.03
14.00 Uhr nachträgliche Geburts-
tagsrunde der Monate Oktober,
November und Dezember 2002

Dienstag, den 28.01.03
13.00 Uhr Handarbeitszirkel
14.00 Uhr Treff in Bärwalde mit
Vortrag: „Altbekanntes Winterge-
müse neu entdeckt“, Fr. Müller v.
Amt f. Landwirtschaft

Mittwoch, 29.01.03
13.45 Uhr Seniorenport in
Großdittmannsdorf
15.30 Uhr Seniorensport in der
Heinrich-Zille-Schule

Donnerstag, den 30.01.03
14.30 Uhr Senioren-
treff „Gesundheits-
produkte aus der
Apotheke vorge-
stellt“

Veranstaltungen Januar/Februar 2003

Seniorenclub

Notdienste

Ärztlicher Notdienst

Sprechzeit Pfr. Seifert: dienstags 17 - 18 Uhr
oder nach Vereinbarung! Tel. 035208/349617
Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter grüßt sie
herzlich                                    Ihr Pfarrer Frank Seifert

Montag, den 03.02.03
12.30 Uhr Treffpunkt Haltestelle
Tankstelle und am Bahnhof für Teil-
nehmer der Fahrt nach Dresden

Dienstag, den 04.02.03
13.00 Uhr Handarbeitszirkel
14.00 Uhr Seniorensport in
Bärwalde

Mittwoch, 05.02.03
13.45 Uhr Seniorenport in
Großdittmannsdorf
15.30 Uhr Seniorensport in der
Heinrich-Zille-Schule

Donnerstag, 06.02.03
14.30 Uhr Seniorentreff mit Dia-
Vortrag: „Winter am Berner Drei-
gestirn“, Herr Klemm

Freitag, den 07.02.03
09.30 Uhr Seniorenschwimmen
in Meißen

Unser nächster LSM-Lehrgang (Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen) für Führerscheinbewerber findet am Dienstag, dem
04. Februar und am Mittwoch, dem 05.Februar von 17.00 bis
20.30 Uhr statt. Die Teilnahme an beiden Tagen ist erforder-
lich. Anmeldung unter Telefon: 035208/81032

An alle Führerscheinbewerber!

Sonntag, 26. Jan.       09.00 Uhr Predigtgottesdienst
zur Eröffnung der
Bibelwoche

Sonntag, 02. Febr.      09.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
glz. Kindergottesdienst

Sonntag, 09. Febr.      09.00 Uhr Predigtgottesdienst
glz. Kindergottesdienst

Herzlich laden wir ins Pfarrhaus zur Bibelwoche

vom 03. bis 06.Februar 2003, jeweils 19.30 Uhr ein.

Thema: „Das ist geschenkt“ - Texte aus dem Römerbrief

Mo., 03.02.03 „Da fehlt noch etwas“    Pfr. Dregennus
Di., 04.02.03 „Braucht dein Haus kein Dach?“  Pfr. Seifert
Mi., 05.02.03 „Da fehlt noch etwas“    Pfr. Ott
Do., 06.02.03 „Da fehlt noch etwas“    Pfrn. Jahn

Für die Aktion „Brot für die Welt“ konnten vom 01. Dezember 2002 bis
zum 05.Januar 2003 insgesamt 7.484,80 Euro in unserer Gemeinde
gesammelt werden. Wir danken allen ganz herzlich, die sich daran betei-
ligt haben.

Vom 28. Mai bis 01.Juni 2003 findet zum ertsen Mal ein ökumenischer
Kirchentag in Berlin statt. Evangelische und katholische Christen sind
herzlich eingeladen, als Gruppen aus unserer Region teilzunehmen. Wir
bitten um Anmeldung im Pfarramt in Radeburg.

http://www.radeburgeranzeiger.de
http://www.radeburg.de/tsv
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Danksagungen Trauer

Seit 1996 läuft nun schon das städte-
bauliche Sanierungsprogramm. Das
Stadtbild hat sich seit der Auflage des
Programms schon deutlich gewan-
delt. Radeburg bietet mit seinen ro-
mantischen Gassen und seinem zum
großen Teil sanierten mittelalterlichen
Marktplatz wieder kleinstädtisches
Flair. Allein an der Nordfront – da tut
sich scheinbar nichts, worüber sich
Bürgermeister Jesse regelmäßig är-
gert. Allein: ihm sind die Hände ge-
bunden, denn die Gebäude befinden
sich in Privatbesitz und „solange kei-
ne Ziegel auf die Straße fallen oder
der Verkehrsraum anderweitig ge-
fährdet wird, können wir nichts ma-
chen,“ so das Stadtoberhaupt. Auch
die Fördermöglichkeiten, die das Sa-
nierungsprogramm bietet, reizen da
offenbar nicht.

Wir haben deshalb bei verschiedenen
Hauseigentümern über den Stand der
Dinge nachgefragt.
Das wohl brennendste Interesse gibt
es in bezug auf das Heinrich-Zille-
Geburtshaus, Markt 11, das sich zur
Zeit im Besitz der Volksbank Raiffe-
isenbank  Meißen Großenhain eG be-
findet. Der Vorstandsvorsitzende,
Herr Dobler, sagte dazu, daß man ent-
schieden habe, nicht selbst zu inves-
tieren, aber natürlich stark interessiert
sei, dieses Gebäude an einen Inves-
tor zu bringen. Bevorzugt natürlich
jemand, der Ideen hat, die sich um
Zille drehen. „Wir reden auch über
den Verkaufspreis. Wir sind bereit,
über Preise zu reden, über die wir
vor drei, vier Jahren noch nicht
einmal nachgedacht hätten,“ so Dob-
ler. Bürgermeister Jesse hegt Zweifel
an Doblers Aussage. „Mir hat ein
Bewerber, den ich für verläßlich hal-
te, gesagt, daß er sich nach einer ähn-
lichen Aussage vor etwa einem Jahr
beworben hatte, sein Kaufinteresse
aber aufgegeben habe, weil die Volks-
bank/Raiffeisenbank von ihrer an-
fänglichen Preisforderung nicht ab-
rückte.
Als nächtser hatte Bäcker Michael
Schöne die Absicht, aus dem Gebäu-
de wieder was zu machen. „Wir se-
hen doch, was hier los ist. Kein ver-
nünftiger Händler interessiert sich
mehr für unsere Innenstadt. Gerade
hat neben uns wieder ein Laden dicht-
gemacht. Wir wollten wirklich mal
die Initiative ergreifen, aber wir ha-
ben dann aufgegeben, weil die Un-
terstützung fehlt und weil es sich nicht
rechnet.“ Das Verkaufsangebot sei
zwar in Ordnung gewesen, trotzdem
müsse man aber etwa 200 000 Euro
noch mal investieren, um das Haus
zu sanieren. Dies hatten wir auch mit
der Bank klar, aber dann erschienen
uns die Aussichten einer Vermietung
zu gering, um das Risiko einzuge-
hen. „Wir gingen mit der Idee zum
Bürgermeister, das Heimatmuseum in
Zilles Geburtshaus unterzubringen.
Der Heimatverein gab uns Unterstüt-
zung und arbeitete uns Entwürfe zu.
Bei der Stadt aber stießen wir nur auf
Ablehnung.“ Jesse bestätigt das auf
Anfrage: „Der Vorschlag das Heimat-
museum in das Zille-Haus unterzu-
bringen, ist m.E. nicht durchführbar.
Die Unterbringung müsste im gesam-

ten Haus erfolgen. Dann müssten wir
Miete zahlen. Wäre es dann nicht sinn-
voll, das Haus zu kaufen und zu sa-
nieren. Aber bitte, woher soll das Geld
kommen?
Aufgrund der finanziellen Situation
ist es uns trotz allem gelungen frei-
willige Leistungen, wie z.B. das Hei-
matmuseum, die Bücherei, die Zu-
schüsse zur Seniorenbetreuung, zum
Sport aufrecht zu erhalten.
Wir haben andere investive Maßnah-
men über Jahre gestreckt –z.B. die
Außensanierung Grundschule, die
Sanierung der Kindereinrichtungen.
Diese Investitionen müssten ganz
zurückgestellt werden. Dies kann ich
nicht akzeptieren, da hier unsere Zu-
kunft liegt.“

Ein Teufelskreis, wenn man sich auch
die anderen Hauseigentümer anhört.
Die Stadt hat keine Mittel, um hier an
der Nordfront auch nur etwas mehr
als moralische Unterstützung zu ge-
ben.

Eigentümer des Hauses mit der Num-
mer 12 ist Christa Riedel. Sie war
doch sehr überrascht, als ihr von der
Stadt ein Brief ins Haus flatterte, laut
dem sie „als begünstigtes Grund-
stück“ des neuen stadtnahen Parkplat-
zes am Hofwall für die Sicherung
ihrer Zufahrtsrechte 5000 EUR ans
Stadtsäckel zahlen soll. Frau Riedel
hegt große Zweifel, ob ein solches
Ansinnen überhaupt rechtens ist. Zu
ähnlichen Fällen bereits getroffene
Gerichtsurteile scheinen ihr Recht zu
geben. „Ich lege aber Wert auf eine
gütliche Einigung mit der Stadt,“ sagt
sie und setzt darauf, daß Bürgermeis-
ter Jesse ein Einsehen hat und die
Forderung zurücknimmt. Die 5000
Euro müßten jetzt als Rücklage ge-
bildet werden und stehen für eine In-
standsetzung der Fassade nicht zur
Verfügung. Auch hier scheint in ab-
sehbarer Zeit keine Besserung des
Zustandes in Sicht.

Das wohl marodeste Gebäude, Markt
13, ist in Besitz einer Dresdner Im-
mobiliengesellschaft und soll durch
die Grundstücksmakler Uhlmann
und Kienzle aus Weinböhla an den
Mann gebracht werden. Zwei riesige
Werbeplanen mit deren Telefonnum-
mer können den Schandfleck am
Markt kaum bedecken. Man bestä-
tigte zwar auch hier indirekt die 5000
EUR - Forderung der Stadt, zu ei-
nem eingehenderen Gespräch kam es
jedoch nicht.

Eigentümer des Hauses mit der Num-
mer 14 ist Lothar Schlichtenhorst. Er
ist seit dem Streit um die „Querungs-
hilfe“ (s.a. RAZ 14/99- Seite 2; RAZ
03/00, Seite 1 und RAZ 13/00 Seite
9 oder http://www.dresden-land.de/
raz/aktuell/querungshilfe.html) auf
Bürgermeister Jesse nicht mehr gut
zu sprechen. Lothar Schlichtenhorst
lehnte damals die Querungshilfe – in
welcher Form auch immer – ab. „Bei
der ganzen Sache haben die Stadträte
zwar um Fußgänger und Autos ge-
stritten, aber an die Anlieger hat nie-
mand gedacht,“ so Schlichtenhorst.
„Ich will hier keine alten Geschich-
ten aufwärmen, aber das hatte weit-
reichende Konsequenzen für uns.“
Der Stadtrat hatte damals zu der Mei-
nung gefunden: „Eigentlich besteht
keine Notwendigkeit, vor den Häu-

sern gegenüber der Apotheke zu par-
ken. Schließlich können diese auch
von hinten beliefert werden“ und mit
dieser Begründung die Bedenken in
bezug auf die vor den dortigen Ge-
schäften haltenden Fahrzeuge abge-
tan. „Aber eine Belieferung von hinten
ist bis heute nicht ermöglicht wor-
den,“ stellte Schlichtenhorst fest und
holte eine dicke Akte an Schriftver-
kehr mit der Stadt hervor, wo man
sich darüber streitet, was die Anlie-
ger des neuen stadtnahen Parkplat-
zes am Hofwall für die Sicherung von
Zufahrtsrechten zahlen sollen. Auch
hier geht die Stadt von 5000 EUR
aus. Schlichtenhorst: „Wir haben der
Stadt 250 DM (ca. 125 EUR) pro
Jahr als Zahlung für das Wegerecht
geboten, in Wirklichkeit brauchen wir
aber wahrscheinlich überhaupt nichts
zu zahlen, da die betreffende Fläche
öffentlicher Verkehrsraum ist.“ Beim
Landesvermessungsamt in Großen-
hain wurde eine entsprechende Ein-
tragung des Flurstücks als Straße
bestätigt.
Bürgermeister Jesse ist da jedoch an-
derer Ansicht. Seiner Meinung nach
ist der Parkplatz nicht mit einer Stra-
ße gleichzusetzen. „Die Genehmi-
gung einer solchen Überfahrt muss
grundbuchdinglich gesichert wer-
den. Ansonsten würden bei einer
anderen Nutzung die Überfahrts-
rechte vielleicht eingeschränkt oder
verbaut. Eine solche grundbuchding-
liche Absicherung zu Gunsten der
Eigentümer bedeutet aber faktisch ein
Verkauf von Teilflächen des jetzigen
Parkplatzes. Also ist ein finanzieller
Ausgleich nur folgerichtig. Andere
Entscheidungen würden zu Lasten
der Stadt gehen, dies kann ich auch
–gesetzlich festgeschrieben- nicht
akzeptieren.“ Zur Höhe der Forde-
rung sagt er: „Ob dies die jeweils
von mir angesprochenen 5.000 EUR
sind, muß ein Gutachten feststellen,
dass zur Genehmigung auch der
Rechtsaufsicht vorgelegt werden
muss,“ und meint: „Wieso sollte die
Stadt kostenlos den Eigentümern die
Aufwertung ihrer Grundstücke mit
einer Zufahrt gewähren, wo  doch
alle Radeburger mit ihren Steuermit-
teln den Kauf und den Bau des Park-
platzes finanziert haben?

Aber zurück zu den Fassaden an der
Nordfront. Auch Lothar Schlichten-
horst meint, wie Frau Riedel, daß das
Geld, das man jetzt für den Fall an-
sparen muß, daß die Stadt ihre For-
derung durchsetzt, natürlich für die
Sanierung der Fassaden fehlt und
bringt noch ein weiteres Argument.
„Durch die Querungshilfe und die

Parkmöglichkeit auf der Apotheken-
seite wird der Verkehr auf unsere Stra-
ßenseite gedrückt. Damit haben wir
keine ‚Begünstigung’, wie der Herr
Jesse meint, sondern erst mal eine
Verschlechterung.“

Radeburger - Markt

Radeburger Ärgernis: Was wird aus der

„Nordfront“ am Markt?

Grundschule Radeburg

Interessante Arbeitsgemeinschaften,
Schulfeste mit vielen Höhepunkten
oder eine Landheimfahrt, die sich je-
des Kind leisten kann – darüber den-
ken Eltern und Lehrer der Radebur-
ger Grundschule schon länger nach.
Wenn da nicht immer die schwierige
Frage der Finanzierbarkeit wäre...
In Zeiten knapper Kassen ist mehr
Eigeninitiative gefragt. Also ent-
schloss sich Thomas Damme als
Rektor der Schule, Mitstreiter zur
Gründung eines Fördervereins zu
finden. Am 12. 9. war es endlich so-
weit. Neben den sieben Gründungs-
mitgliedern erklärten sich mittler-
weile schon 4 weitere Interessierte
bereit, die Anliegen des Förderver-
eins zu unterstützen.
Um sofort Nägel mit Köpfen zu ma-
chen, wurde noch im Dezember
2002 ein Altpapiercontainer auf dem
Schulhof aufgestellt, den die Schü-
ler nun nach und nach befüllen kön-
nen. Mit dem Erlös der Aktion soll
unter anderem ein tolles Schulfestes
im Juli finanziert werden. Hier kön-
nen auch Sie eine „Spende“ einwer-
fen. Bringen Sie doch einfach Ihre
alten Zeitungen und helfen Sie da-
mit, den Container zu füllen.
Im Förderverein wird aber schon
weitergedacht. 2004 begeht die
Grundschule ihr 25-jähriges Jubilä-
um. Eine Festwoche soll diesem
Höhepunkt den richtigen Rahmen
geben. Doch dazu bedarf es noch
vieler Ideen und Anregungen,
besonders von den „Ehemaligen“.
Wer jetzt Lust bekommen hat, den
Förderverein kreativ zu unterstützen,
ist herzlich zur nächsten Mitglieder-
versammlung am 25. Februar 2003,
19.30 Uhr in Keiligs Weinstube ein-
geladen. Auch eine Fördermitglied-
schaft ist möglich. Die Mitglieder des
Fördervereins würden sich
besonders über ehemalige Schüler
und Lehrer als Mitstreiter freuen. An-
sprechpartner sind Tobias Hein,
035208-92730, und Thomas Dam-
me 035208-2306. MR

Spenden einmal anders -

Altpapier für einen ganzen

Tag Spaß

Grundschule Radeburg

hat endlich einen Förderverein

Die Diskussion dieses Themas

wird in der nächsten Ausgabe

fortgesetzt.

K.Kroemke

http://www.dresden-land.de/
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Ein etwas anderer Rückblick

Am 23. März 1659 wurde in Rade-
burg der erste Apotheker beurkundet,
womit nach den Bäckern das Apothe-
kerhandwerk zu den ältesten noch exis-
tierenden Handwerken zählt. Mehr als
300 Jahre später, genau am 1.7.1967,
übernahm der gebürtige Dresdner,
Volkmar Reichel, das geschichtsträch-
tige Amt und fügte der Chronik ein 35
Jahre zählendes Kapitel hinzu. Eine
Zeit, an die er sich bei seiner Abschieds-
feier am 5. Januar vor allem mit la-
chenden Augen erinnerte, auch wenn
vieles, was er erzählte, zur Zeit der
Begebenheit wohl eher nicht so lustig
war.

Episode I: Erika

Was sich heute, im elektronischen Zeit-
alter, wohl kaum jemand vorstellen
kann: der damals 30-jährige Volkmar
Reichel schrieb zu Beginn seiner Apo-
thekerzeit in Radeburg alle seine Kor-
respondenz in sauberer Handschrift.
Warum? Ganz einfach: er bekam keine
Schreibmaschine. Flugs bestellen? Ein
handschriftlicher Brief vom 31.8. 1967
erfleht beim VEB Bürotechnik Dres-
den ein solches Gerät Marke „Erika“,
„weil der private Eigentümer ihm kei-
ne Schreibmaschine überlassen hatte.“
Der VEB schickte einen „Ormigab-
zug“, in dem mit Schreibmaschine
nachgetragen ist, man habe „Typ ‚Eri-
ka’ zunächst unverbindlich zur Liefe-
rung ab 1969 vornotiert“ und man er-
gänzte vorsorglich, daß die Vornotie-
rung nur einem Zweck dient, nämlich
„der Stärkung unserer sozialistischen
Wirtschaft.“ Eigentlich fehlte nur noch
ein Hinweis auf den Vietnamkrieg.
Apotheker Reichel „bedankte“ sich
artig für diese Unverschämtheit mit
einem weiteren handgeschriebenen
Brief und schreibt weiter: „Wenn man
sich vorstellt, daß eine unverbindliche
Vornotierung für ‚ab 1969’ evtl. auch
1974 oder 1989 bedeuten kann, dann
sträuben sich sämtliche Federn und

Kugelschreiber.“ Hatte der Apotheker
damals schon gewußt, daß das Jahr
1989 wirklich das letzte mögliche Jahr
für dieses „Bestellsystem“ werden
sollte???
Jedenfalls erfrechte sich Reichel, zu
schreiben: „Auch wir sind... an einer‚
planmäßigen Stärkung unserer sozia-
listischen Wirtschaft’ interessiert, in-
dem wir die Versorgung der Bevölke-
rung... mit Medikamenten verbessern
wollen.“ Reichel kleidete schon sehr
leichtsinnig „planmäßige Stärkung
unserer sozialistischen Wirtschaft“ in
Anführungsstriche. Aber, aber, Herr
Apotheker! Er setzte jedoch noch eins
obendrauf: „Vielleicht können Sie uns
etwas konkreter mitteilen, wie lange
wir noch auf diese hinterwäldlerische
Weise z.B. unsere Ärzteinformationen
schreiben müssen.“
Im Antwortschreiben bedauert der
VEB, daß für 1967 leider schon alle
Schreibmaschinen „verfügt“ sind.
Dennoch hat es beim „Ltr. d. Verk.-
Abt.“ wohl geschnackelt, denn er hat-
te jetzt eine geniale Idee: „Bitte teilen
Sie uns mit, ob Sie eventuell mit einer
Kleinschreibmaschine einverstanden
sind. Die Lieferung ist natürlich auch

Apotheker sah 1967 bereits

das Jahr 1989 voraus

erst 1968 möglich.“ – Man schrieb tat-
sächlich: „erst 1968“ und nicht „erst
ab 1968“ und verzichtete auf sozialis-
tische Floskeln.
Hocherfreut ob der Genialität des Ltr.
d. Verk.-Abt., der nun wohl das Pro-
blem begriffen hatte, daß nicht bei der
‚ERIKA’ lag, sondern darin, daß man
GAR KEINE Schreibmaschine hatte,
handschriftelte der Apotheker zurück,
daß er „sehr herzlich“ dankt und also
nunmehr eine Kleinschreibmaschine
bestellt. Allerdings: der Prager Früh-
ling kam und verging, die Hippies tra-
fen sich in Woodstock und zogen
wieder ab, das Jahr 1968 neigte sich –
keine Schreibmaschine, keine noch so
kleine. Erst am 18.9.1968, skribbelte
Reichel wieder an den VEB, um sich
in Erinnerung zu bringen. Hatten die
etwa gehofft, der Apotheker hätte
inzwischen Gefallen an seiner Hand-
schrift gefunden? Zu Weihnachten kam
dann die Überraschung: obwohl das
Ding Kleinschreibmaschine hieß,
konnte man damit auch GROSS
schreiben. Deshalb zog sich die Kreis-
apothekenverwaltung das Ding an
Land und gab dem Apotheker eine
Uralt-ERIKA - aus der Nachkriegs-
zeit oder noch älter.
Mit seiner neuen alten ERIKA häm-
merte Reichel fortan seinen ganzen
Schriftverkehr, bis in das vorausgese-
hene Jahr 1989. Er hämmerte Ärzte-
briefe, Dienstanweisungen und: An-
träge. Zum Beispiel Telefonanträge.

In Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt Dresden hat das Kinder- und Ju-
genderholungswerk e.V. für Jugend-
liche in den Winterferien eine interna-
tionale Begegnung in den Beskiden
vorbereitet. Vom 08.- 15.02.03 kön-
nen Teilnehmer im Alter von 14- 16
Jahren Ski und Snowboard fahren und
sich mit Land und Leuten vertraut
machen. Darüber hinaus hält der Ver-
ein weitere interessante Angebote be-
reit. Das älteste Wintersportgebiet in
Österreich, die Tauplitzalm, bietet ide-
ale Voraussetzungen für Pistenfans im
Alter von 12-24 Jahren. Die Jüngeren
erwarten erlebnisreiche Tage im
Schnee beim Rodeln oder auf dem
Skihang in Altenberg bzw. im Bahra-
tal. Übrigens, wer für das begonnene
Schuljahr noch keine Klassenfahrt hat,
auch dem kann das KJEW e.V. noch
mit Terminen im Frühjahr 2003 wei-
terhelfen.

Informationen zu den Angeboten und
zum neuen Sommerprogramm gibt es
unter: 0351/4112943 oder www.kjew-
dresden.de

Winterferien

Winterferien schon

verplant?

Fortsetzung folgt ...

Volkmar Reichel bei seiner Abschiedsfeier und beim Blättern und
Vortragen einiger seiner Aufzeichnungen aus 35 Jahren

Seit 1975 beschäftigen Sie sich mit
der giftigen Kreuzotter ?
Kreuzottern sind Giftschlangen. Ihr
Biss ist für den Menschen nicht harm-
los. Von sich aus greift sie jedoch grund-
sätzlich keinen Menschen an. Sie beißt
nur zur Verteidigung, z.B. wenn sie
ergriffen oder getreten wird und keine
Möglichkeit zur Flucht mehr besteht.
Das Gift ermöglicht das Erbeuten von
Nahrungstieren, wozu vor allem Mäuse
gehören. Bis in die 1930er Jahre noch
stark verfolgt, gehört sie heute in allen
EU-Ländern zu den geschützten Tier-
arten.

Im November 2002 nahmen Sie teil
an der Internationalen Fachtagung
„Ökologie, Verbreitung und Schutz
der Kreuzotter“ in Darmstadt.
Weshalb ?
Die von mehr als 100 Fachleuten be-
suchte Tagung machte deutlich: Bun-
desweit und in benachbarten EU-Län-
dern gibt es dramatische Rückgänge
der Kreuzotter. In allen Bundesländern
gilt sie als „vom Aussterben bedroht“
bzw. als „stark gefährdet“. In einem
Fachvortrag und in Postern stellten
Jens Kocka und ich unsere 1975 be-
gonnenen Projekte zur Erfassung der
Lebensstätten der Kreuzotter, zum
Schutz ihrer Sommergebiete als NSG

und zur Wiederherstellung von Sonn-
und Paarungsplätzen vor. Die in Sach-
sen als „stark gefährdet“ geltende
Kreuzotter erreicht in der Radeburger
und Laußnitzer Heide ihre südwest-
lichste Verbreitungsgrenze im Tiefland
des Regierungsbezirkes Dresden.
Langjährige Beobachtungen zeigen,
dass hier noch eine sich gut reprodu-
zierende und individuenreiche Popu-
lation der Kreuzotter vorkommt. Aus
der nahe gelegenen Dresdener Heide
sowie dem Friedewald und Moritzbur-
ger Teichgebiet fehlen seit Mitte der
1970er Jahre aktuelle Nachweise. Sie
gelten als kreuzotterfrei.

Was sind die Ursachen für den
Bestandesrückgang ?
Seit 1990 ist deutschlandweit vor al-
lem folgender Zielkonflikt eingetreten:
Eingestellt wurde die Kahlschlagwirt-
schaft, in deren Ergebnis immer wieder
neue südexponierte Kiefern-/Fichten-
Jungwuchsränder als Sonnplätze im
Frühjahr und Herbst, Paarungsplätze,
Brut-, Wurf- und Überwinterungsplät-
ze entstanden. Der naturnahe Waldum-
bau unter dem Schirm der heranwach-
senden Wälder führt zu einer Verknap-
pung des Angebotes sonnenreicher
Waldsäume und Offenflächen für die
Kreuzotter und andere darauf angewie-
sene Tierarten. Naturnahe Waldberei-
che mit natürlich lichtoffenen Wald-
blößen infolge Sturm, Schneebruch,
Käferfraß, Waldbrand oder abgestor-
bener Baumgruppen werden aus wirt-
schaftlichen Gründen nur in ausge-
wählten Schutzgebieten geduldet. Dem
daraus erwachsenden Defizit an licht-
offenen, besonnten Waldbereichen
kann durch Artenhilfsmaßnahmen zur
Habitaterhaltung und Habitatentwick-
lung abgeholfen werden.

Es gibt erste Erfolge bei der Wie-
derherstellung von Lebensstätten ?
Gemeinsam mit dem Forstamt Lauß-
nitz wurde im NSG „Moorwald am
Pechfluss bei Medingen“ im März
1996 eine standortfremde Kiefernauf-
forstung im Moorkernbereich auf ei-
ner Fläche von etwa 0,8 ha entnom-
men. Die daraus hervorgegangene Pfei-

fengras-Nassfläche auf Moor und Torf
wird seither der natürlichen Waldent-
wicklung und Wiedervermoorung
überlassen. An anderer Stelle wurde
zur Verbesserung der sich seit 1996/
1997 zunehmend verschlechternden
Besonnungsverhältnisse der Sonnplät-
ze das 1981 aufgeforstete, hochge-
wachsene Kiefern-Stangenholz auf
einer Saumlänge von ungefähr 900 m
abschnittsweise stark aufgelichtet.
Im Februar 2002 führten die Mitglie-
der der FG und ihrer Jugendarbeitsge-
meinschaft in der Radeburger Heide
eine von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt bzw. vom Regierungs-
präsidium Dresden geförderte komple-
xe Biotop- und Artenschutzmaßnah-
me in einer etwa 1,6 ha große Projekt-
fläche aus. Im Zentrum steht hier die
Wiederherstellung einer Lebensstätte
der Kreuzotter im Moorrandbereich in
einem dichtgewachsenen, etwa 12 Jah-
re alten Kiefern-Fichten-Jungwuchs.
Im November 2002 wurde entlang ei-
nes sonnenexponierten Waldweges
auf ungefähr 100 m Länge eine etwa 6
bis 10 m breite Fläche von Kiefern
und Fichten weitgehend geräumt, um
einen zwergstrauchreichen, südostex-
ponierten Sonn- und Paarungsplatz für
die Kreuzotter und andere im Gebiet
vorkommende Reptilien zu schaffen.
Die verbesserten Lichtverhältnisse be-
günstigen den Wuchs der Zwergsträu-
cher (Heidekraut, Heidelbeere, Prei-
selbeere) als Requisiten des Kreuzot-
terhabitates (z.B. Abstreifen der Haut,
Deckung) und Lebensstätte für weite-
re Tierarten, unter anderem für Libel-
len, Laufkäfer, Schmetterlinge und
Kleinsäuger. Dadurch wird auch der
Erholungs- und Erlebniswert des Wal-
des für den Waldbesucher verbessert.

Die Kreuzotter besiedelt einen Jah-
reslebensraum, wobei sie zwischen
zwei Teilräumen wandert?
In den trockenwarmen Kieshochflä-
chen sind die Sonn- und Paarungs-
plätze im Frühjahr bzw. Herbst, Brut-
, Wurf- und Überwinterungsstätten
gelegen. Auf diesen Sonn- und Paa-
rungsplätzen der Kreuzotter sind
Ringelnatter und Glattnatter (sie wird
am meisten mit der Kreuzotter ver-
wechselt!) ebenso regelmäßig anzutref-
fen wie Blindschleiche, Zauneidechse
und Waldeidechse. Das Vorkommen
der drei Schlangenarten an einem Ort

ist bundesweit selten und deshalb
schutzwürdig.
Die kühl-feuchten Moore an den Kies-
hangfüßen werden ab Mai bis Sep-
tember als Sommerjagdgebiet aufge-
sucht. Das Sommergebiet besiedelt die
Kreuzotter zusammen mit den Lurch-
und Kriechtierarten der Faunenregion
der Waldtundra, wozu Grasfrosch,
Moorfrosch, Blindschleiche, Waldei-
dechse und Ringelnatter gehören. Die-
se Arten sind in beiden Moor-NSG
„Waldmoore bei Großdittmannsdorf“
und „Moorwald am Pechfluss bei
Medingen“ sowie im geplanten NSG
„Töpfergrund Radeburg“ nachgewie-
sen.

Welche Gefährdungen treten auf?
Der geplante Kiesabbau auf mehr als
500 m² Waldfläche würde infolge der
Unterschreitung der erforderlichen
Lebensraumgröße die Kreuzotterpo-
pulation auslöschen. Neben Natur-,
Grundwasser-, Hochwasser-, Klima-
, Wald-, Jagdschutz und der Erho-
lungsvorsorge vor den Toren der Lan-
deshauptstadt Dresden blieb im lau-
fenden bergrechtlichen Verfahren
bislang auch der Artenschutz im Sinne
einer Populationsgefährdungsanalyse
für die Kreuzotter und weiter speziali-
sierte Moorarten unbeachtet. Nament-
lich die Radeburger und Großditt-
mannsdorfer Einwohner sollten sich
mit dem geplanten flächengrößten
Kiesabbauvorhabens in Deutschland
fachlich auseinandersetzen, zumal es
ihre liebenswerte Wohnumwelt mit
schutzwürdigen Mooren, Moorge-
wässern, Quellen, Tieflagen-Fichten-
wäldern und höhlenreichen Altholzin-
seln betrifft.

Wo kann der Leser mehr über die
moorliebende Kreuzotter erfahren?
Die Schutzgüter der Moore bei Me-
dingen, Großdittmannsdorf und Ra-
deburg sind im Großenhainer Stadt-
kalender 2003 vorgestellt. Zugleich
laden wir alle interessierten Bürger
zum Farblichtbildervortrag über die
„Reptilien der Radeburger und Lauß-
nitzer Heide“ am 8. Februar 2003,
14:00 Uhr recht herzlich in das Ge-
meindehaus Großdittmannsdorf ein.

Wir freuen uns über ihr Kommen, lie-
be Leserinnen und Leser des RAZ.

Moorschutz ist Kreuzotterschutz
RAZ im Gespräch mit Matthias Schrack, Leiter der

Fachgruppe (FG) Ornithologie Großdittmannsdorf

Der Verein lädt sehr herzlich zum Vortrag im

Heimatmuseum ein:

„Zur Geschichte

des Moritzburger Teichgebietes“

Vortrag von Herrn Schulze, Bärnsdorf

Dienstag, 4. Februar,

um 20.00 Uhr im Heimatmuseum

Eintritt: 2,00 Euro,

Schüler 1,00 Euro
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www.naumann-naturstein.de

Apotheke Radeburg

Radeburgs neuer Apotheker ist der
gebürtige Radebeuler Jens Rudolph.
Er ist 37 Jahre alt, kennt Radeburg
seit seiner Kindheit, da die Mutter hier
in der Nähe einen Garten hat. Aufge-
wachsen ist er allerdings in Dresden,
studierte um die Wendezeit an der
Humboldt-Universität in Berlin Phar-
mazie, war dann in einer Dresdner
Apotheke tätig, bis er 1999 nach Tha-
randt kam. Dort lernte er die Vorzüge
einer Kleinstadtapotheke kennen und
lieben. Er schätzt es, wenn man sich
kennt, findet die persönliche Atmos-
phäre angenehmer. Es reizte ihn
fortan, einmal eine kleinstädtische
Apotheke zu übernehmen. Als das
Angebot von Volkmar Reichel kam,
griff er zu. In nächster Zeit will er
auch mit seiner Lebensgefährtin ganz
hier her ziehen. „Ich komme jetzt aus
der Dresdner Südvorstadt, da muß
man doch wegen der Unwägbarkei-
ten des Stadtverkehrs viel Zeit ein-
planen,“ sagt er.
Mit Reichel teilt er die Liebe zur Mu-
sik. Auch er nimmt Theateranrechte
wahr. Es scheint am Beruf zu liegen.
„Die Arbeit ist ja nicht körperlich an-
strengend, aber geistig wird man sehr
beansprucht.“ Man muß voll konzen-
triert bei der Sache sein. Medikamente
zu verwechseln, könnte gefährliche
Folgen haben. Der geistig-seelische
Ausgleich ist ihm deshalb wichtig.
Auf die Startbedingungen angespro-
chen ist er zwar mit dem örtlichen
Umfeld zufrieden, hadert aber mit den
politischen Rahmenbedingungen.
„Für Existenzgründer sind das keine
idealen Zeiten, zumal in der Apothe-
kenbranche.“
Die Apothekenverbände fürchten als
Folge des rot-grünen Beitragssatzsi-
cherungsgesetzes den Abbau von

Schwere Bedingungen für

Existenzgründer
bundesweit 20 000 Arbeitsplätzen
und das Aus für viele Apotheken. Die
rot- grünen Pläne sehen vor, daß Phar-
mafirmen, Großhändler und Apothe-
ken den Kassen 2003 Arznei-Rabat-
te von 1,37 Milliarden Euro gewäh-
ren. Laut Regierung entfallen davon
auf die Apotheker 350 Millionen Euro
- bei einem Gesamtumsatz von 29
Milliarden Euro in 2001. Die Apo-
theker fürchten sogar, daß ihnen bis
zu einer Milliarde Euro entzogen
wird, weil Hersteller und Großhänd-
ler ihre Rabatte teilweise auf die Apo-
theken abwälzen würden.
Insgesamt will die Regierungskoali-
tion mit dem Sparpaket die Kranken-
kassen im nächsten Jahr um 2,8 Mil-
liarden Euro entlasten, um den An-
stieg der Beiträge abzumildern
– auf Kosten der Apotheken.
Von Kassenentlastung ist die Rede.
Aber andererseits ist gerade die Viel-
zahl der Kassen – mit jeweils eige-
nen Vorständen, Hierarchien, Sach-
bearbeitern ein weiterer Kostenfak-
tor. „... an den man sich nicht ran-
traut, weil eine Fusion der Kassen
Arbeitsplätze kosten würde,“ so Jens
Rudolph.
Wo eigentlich der Hebel anzusetzen
wäre ist dabei nur allzu offensicht-
lich. Wenn in Griechenland eine Pa-
ckung Aspirin von Bayer aus Bitter-
feld über den Apothekentisch geht,
kostet sie 0,90 Euro. In Deutschland
kostet diese Packung 4,15 Euro, weil
die Pharmakonzerne davon ausgehen,
daß die Leute in Deutschland genü-
gend verdienen. Besonders kraß: ein
Ost-West-Unterschied wird nicht ge-
macht, obwohl die nichttarifgebun-
denen Arbeitnehmer im Osten gera-
de mal 60 bis 70% der Löhne des
Westens verdienen. Aber abgesehen

davon zeigt das doch, daß man den
deutschen Sozialstaat bei den Phar-
makonzernen als melkende Kuh sieht.
In einer Sozioökonomische Analyse
der patentgeschützten Pharmaindus-
trie für den Zeitraum 1991-2000 stell-
ten Léo-Paul Lauzon und Marc Has-
bani vom Lehrstuhl für Sozialwirt-
schaft der Universität von Québec
einen Kostenvergleich zwischen den
Marketing- und Verwaltungskosten
und den Forschungsausgaben für die
letzten 10 Jahre an. Die beiden For-
scher deckten auf, daß für Marketing
und Verwaltung  316 Mrd. U.S. $
beinahe das Dreifache ausgegeben
wurde wie für die Forschung und
Entwicklung (113 Mrd. U.S. $). „Die
in der Pharmaindustrie übliche Art der
Betriebsführung hat dazu geführt, daß
eine Mehrheit zu Gunsten der Berei-
cherung einer Minderheit verarmt,
Ressourcen schlecht genutzt und der
Wohlstand ungerecht verteilt werden,
schätzen die Kanadier ein. „Die meis-
ten Probleme der öffentlichen Ge-
sundheitssysteme und der Kostener-
stattung durch die Krankenversiche-
rungen werden nur dadurch gelöst
werden können, daß die Regierun-
gen eine verstärkte Preiskontrolle bei
Medikamenten ausüben. Diese Preis-
kontrolle liegt heute in Händen von
Pharma-Oligopolen. Die Frage ist, ob
genügend politischer Wille vorhan-
den ist.“ *
Jens Rudolph versucht zunächst, mit
einfacheren Mitteln den Patienten
entgegenzukommen. Als erste Neue-
rung hat er die „Mittagsklingel“, die
bisher in dringenden Fällen auch über
die Mittagszeit den Erhalt von Medi-
kamenten sicherte, durch „durchge-
hende Ladenöffnung“ ersetzt.
Die anderen Gewerbetreibenden, die
ebenfalls durchgehend geöffnet ha-
ben, werden es mit Wohlwollen zur
Kenntnis nehmen.

Klaus Kroemke
* Quelle:
http://www.attac-netzwerk.de/
sozsich/rtf/kapitalrenditen-studie.rtf

Mittelschule Radeburg

Die Schuljugendarbeit an der Mittel-
schule ,,Heinrich Zille“ hat für die
Winterferien eine Fahrt ins Erzgebir-
ge organisiert.
Von 10.02. bis 13.02. fahren wir nach
Steinbach bei Jöhstadt. Der Preis für
diese Fahrt beträgt 60,- Euro. Darin
enthalten sind: Übernachtung mit
Halbpension, eine Fahrt mit der his-
torischen Preßnitztalbahn (Schmal-
spurbahn). Eine Tagesfahrt nach An-
naberg Buchholz in das Erlebnisberg-
werk ,,Dorothea Stolln“, eine Tages-
fahrt nach Oberwiesenthal zum Fich-
telberg (Schwebebahn). Für den letz-
ten Abend ist eine Nachtwanderung
mit Fackeln geplant.
Interessenten melden sich bitte bis
zum 30.01. bei der Schuljugendar-

beit Radeburg Tel.: 035208/29637.

Am Freitag, den 14.02. und Mon-
tag, den 17.02. jeweils von 10- 15
Uhr findet ein Selbstverteidigungs-
kurs für Mädchen statt. Der Selbst-
verteidigungs- und Selbstbehaup-
tungskurs WENDO bietet die Mög-
lichkeit, für Mädchen, ihren indivi-
duellen Weg zu finden, sich gegen
alltägliche Anmache und Belästigung
zu wehren und sich im Alltag
wirksam selbst zu behaupten.
Methodische Inhalte von Wendo
sind: Körpertechniken zur Abwehr
von Gewaltsituationen, Rollenspiele,
Übungen zur Selbststärkung sowie
Gesprächs- und Diskussionsrunden.
Die Teilnehmergebühr für beide Tage

beträgt 15,- Euro. Interessenten mel-
den sich bitte bis zum 30.01. bei der
Schuljugendarbeit Radeburg Tel.:
035208/29637.

Am Dienstag, den 18.02.03 fahren
wir nach Dresden ins Kino. Die Kos-
ten für die Fahrt und den Eintritt be-
tragen 6,-Euro. Interessenten melden
sich bitte bis zum 14.02. bei der Schul-
jugendarbeit Radeburg Tel.: 035208/
29637.

Am Mittwoch, den 19.02.03 findet
im ,,Flachbau“ ein Kreativtag statt.
Wir wollen unsere Fenster künstle-
risch gestalten. Aber auch andere
Kreativangebote wie z.B. Servietten-
technik, Seidenmalerei, Kerzen gie-
ßen stehen auf dem Plan. Unkosten-
beiträge: ah 0,50 Euro.

Am Donnerstag, den 20.02.03 star-
ten wir nach Dresden zum Eislaufen.
Die Kosten für die Fahrt und den Ein-
tritt betragen 3,- Euro.  Anmeldung
bis zum 19.02.03 bei der Schulju-
gendarbeit Radeburg Tel.: 035208 /
29637.

Am Freitag, den 21.02.03 ist
großer Sporttag in Radeburg:

9.00-10.30 Uhr
Fußball (Turnhalle)
10.30-12.00 Uhr
Ballspiele (Turnhalle)
12.00-14.00 Uhr
Dart-Turnier (Flachbau)
14.00-16.00 Uhr
Tischtennis-Turnier (Flachbau)

Angebot für die Winterferien

Mit ihren neuen Fußball-Trikots be-
dankten sich die Fußball-Jungs der
Spielvereinigung Radeburg-Groß-
dittmannsdorf (E-Jugend) bei Geb-
hard Schips, Geschäftsführer der
Schneider Systembau GmbH als
neuem Trikotsponsor, während der
Weihnachtsfeier der Belegschaft.
Schneider Systembau war neben
dem Radeburger Fensterbau in Bär-
walde und dem Klempner- und In-
stallateurmeisterbetrieb Stützner ein-
gesprungen, nachdem die Radebur-

ger und Großdittmannsdorfer Fuß-
balljungs ihre Trikots spontan den
russischen Fußball-Kids gespendet
hatten.
„Ja wenn die sowas machen, das muß
man doch unterstützen,“ sagte Geb-
hard Schips.
Die Radeburger und die Kinder aus
dem ostpreußischen Friedland (jetzt
Prawdinsk) trafen sich damals zu ei-
nem Fußballturnier in unserer Part-
nerstadt Frydlant. K.Kroemke

Schneider Systembau/ TSV

Fußball-Jungs sagten Danke

Ulli Gröschke(l.), Trainer Rainer Wendt (M.) und Gebhard Schips mit
zwei E-Jugendspielern und Erinnerungsurkunde.

http://www.attac-netzwerk.de/
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Ev.-Luth. Kirche

Rödern

Sprechzeit von Pfarrer Seifert:
Di. von 17.00 -18.00 Uhr im Pfarrhaus Radeburg oder nach
Vereinbarung! Tel. 03 52 08 / 34 96 17

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter
grüßt Sie herzlichst Ihr Pfarrer Frank Seifert

Sonntag, 26. Jan.       10.30 Uhr Predigtgottesdienst
zur Eröffnung der
Bibelwoche

Sonntag, 09. Feb.       10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
glz. Kindergottesdienst

Sonntag, 26. Januar
08.30 Uhr in Naunhof Predigtgottesdienst
10.00 Uhr in Reinersdorf Predigtgottesdienst

Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen entnehmen Sie
bitte unserem GEMEINDEBRIEF.

Wir laden zu den

folgenden Gottesdiensten

ganz herzlich ein

Nachrichten und Informationen für Ebersbach und Umgebung
amtliche Mitteilungen der Gemeinde Ebersbach mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bieberach, Cunnersdorf,

Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, Naunhof, Reinersdorf und Rödern

EbersbachEbersbach Erscheinungs-

tag:

24.01.2003

Kurrende: 15.00 Uhr jeden Freitag
(außer in den Ferien)

Beschlüsse der Gemeinde Ebersbach

Herzlich laden wir ins Pfarrhaus zur Bibelwoche

vom 03. bis 06.Februar 2003, jeweils 19.30 Uhr ein.

Thema: „Das ist geschenkt“ - Texte aus dem Römerbrief

KOMMT GRATULIEREN
Die Bürgermeisterin und der Gemeinderat Ebersbach gratulieren
den Jubilaren recht herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit
und Wohlergehen.

Ortsteil Ebersbach
Luderer, Marianne Hauptstr. 55 06.01. 80 Jahre
Pietzsch, Erika Am Fiebich 1 06.01. 80 Jahre
Kaßner, Gerda Hauptstr. 106 08.01. 75 Jahre
Gärtner, Melanie Am Fiebich 6 10.01. 80 Jahre
Witzschel, Johannes Hauptstr. 47 14.01. 92 Jahre

Ortsteil Naunhof
Jakubowski, Heinz Schulstr. 18 23.01. 75 Jahre
Partusch, Frieda Siedlungsweg 5 29.01. 95 Jahre

(Pflegeheim)
Arlautzki, Lilian Am Park 6 31.01. 75 Jahre

Ortsteil Rödern
Rehschuh, Liska Ebersbacher Weg 1 24.01. 94 Jahre

(Pflegeheim)

Mo., 03.02.03 „Da fehlt noch etwas“    Pfr. Dregennus
Di., 04.02.03 „Braucht dein Haus kein Dach?“  Pfr. Seifert
Mi., 05.02.03 „Da fehlt noch etwas“    Pfr. Ott
Do., 06.02.03 „Da fehlt noch etwas“    Pfrn. Jahn

Vom 28. Mai bis 01.Juni 2003 findet zum ersten Mal ein ökumenischer
Kirchentag in Berlin statt. Evangelische und katholische Christen sind
herzlich eingeladen, als Gruppen aus unserer Region teilzunehmen. Wir
bitten um Anmeldung im Pfarramt in Radeburg.

Technischer Ausschuss
175/11/2002 bis 180/11/2002
Beschlüsse zu Bauvorhaben, Bauvor-
anfragen und Vorkaufsrecht von Bür-
gern der Ortsteile sowie von Betrie-
ben und Institutionen

Hauptausschuss
181/11/2002, 182/11/2002
Beschlüsse zu Stundungsanträgen
von Bürgern der Gemeinde Ebers-
bach

183/11/2002
Beschluss zu einem Antrag auf Über-
nahme von Kosten für die integrative
Betreuung eines Kindes

Technischer Ausschuss
184/12/2002 bis 195/12/2002
Beschlüsse zu Bauvorhaben, Bauvor-

anfragen und Vorkaufsrecht von Bür-
gern der Ortsteile sowie von Betrie-
ben und Institutionen

Gemeinderat
196/12/2002
Beschluss zur Haushaltssatzung
2003 der Gemeinde Ebersbach mit
den dazugehörigen Anlagen

197/12/2002
Satzung der Gemeinde Ebersbach
über Gebühren für die Benutzung der
gemeindlichen Kindertageseinrich-
tungen einschließlich Hort

198/12/2002 Beschluss zum Aus-
tritt der Gemeinde Ebersbach aus dem
Fremdenverkehrsverein „Großenhai-
ner Pflege“ e.V. zum 31.12.2002

Durch öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-
gesetzes wird die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2003 in der zuletzt ver-
anlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2003 wird mit den
in den zuletzt erteilten Grundsteuer-
bescheiden festgesetzten Vierteljah-
resbeträgen jeweils am 15. Februar,
15.Mai, 15. August und 15 Novem-
ber fällig.
Für die Steuerpflichtigen, die von der
Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grund-
steuergesetz Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2003 in
einem Betrag am 1.7.2003 fällig.
Sollten sich die Besteuerungsgrund-
lagen (Messbeträge) ändern, werden
Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung dieser Steuerfestset-
zung treten für den Steuerpflichtigen
die gleichen Rechtswirkungen ein,
wie wenn ihnen an diesem Tag ein
amtlicher Steuerbescheid zugegangen
wäre. Die Steuerfestsetzung kann in-
nerhalb einer Frist von einem Monat,
die mit dem Tag der Bekanntmachung
beginnt, durch Widerspruch bei der
Gemeinde angefochten werden.
Alle Steuerzahler, die bisher nicht am
Bankeinzugsverfahren teilnehmen,
werden aufgefordert, spätestens bis
zu diesen Zeitpunkten die fälligen
Zahlungen zu entrichten, um Mahn-
gebühren und Säumniszuschläge zu
vermeiden.
Fehrmann/ Bürgermeisterin

Der DRK-Blutspendedienst Sachsen
benötigt derzeit ca. ¼ Millionen Blut-
spenden pro Jahr für die Versorgung
der Kliniken in Sachsen. Das ist eine
abstrakte Zahl in der Größenordnung,
die sich unserer Vorstellung entzieht.
Hinter jeder Bluttransfusion steht je-
doch ein Einzelschicksal, immer ver-
bunden mit Bangen und Hoffen der
Patienten und seiner Angehörigen,
Freunden und Kollegen. Nach der
Genesung wird oft schnell verges-
sen, dass ohne Blutspender keine
Hilfe mehr möglich gewesen wäre.

Blutspender sind ein unverzichtbarer
Bestandteil der Rettungskette. Sie rei-
hen sich zwischen Rettungssanitätern,
Ärzten und Schwestern ein. Fehlt ein
Teil dieser Kette, so kann es in vielen
Fällen keine optimale Versorgung bei

Unfällen und
Erkrankungen geben.
Für ¼ Millionen Blutkonserven wer-
den mindestens 125 000 Blutspen-
der benötigt. Immer noch spenden zu
wenig Menschen Blut. Dabei ist der
Vorgang unkompliziert und schnell
überstanden. Mitbringen braucht man
nur den Personalausweis. Ein Arzt
stellt fest, ob eine Blutspende mög-
lich ist. Deshalb braucht auch niemand
Angst zu haben.

Fassen Sie sich ein Herz und kom-
men auch Sie zur nächsten Blutspen-
deaktion am Dienstag, 11.02.2002,
15.00 – 19.00 Uhr in die Grund-
schule Kalkreuth.
DRK-Blutspendedienst Sachsen

Sehr geehrte Einwohner,

zu der am Donnerstag, 30. Januar
2003, 19.00 Uhr im Sitzungssaal
der Gemeindeverwaltung Ebers-
bach stattfindenden öffentlichen Ge-
meinderatssitzung möchte ich Sie

Gemäß der Trinkwasserverordnung
§ 15 Abs. 5 sind die Wasserversor-
gungsunternehmen verpflichtet, die
bei der Wasseraufbereitung in dem
Wasserwerk verwendeten Zusatzstof-
fe bekanntzugeben.

Das Wasserwerk Rödern verwendet
folgend aufgführte Zusatzstoffe zur
Trinkwasseraufbereitung:

- Aluminiumsulfat zur Flockung
- Natriumhydroxid zur Einstellung
des pH-Wertes der Calcitsättigung
- Chlorgas zur Desinfektion des
Trinkwassers

Das Trinkwasser entspricht in allen
Qualitätsparametern der Trinkwas-
serverordnung vom 05. Dezember
1990.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das neue Jahr ist nun schon 3 Wo-
chen alt und der Alltag hat wieder
Besitz von uns ergriffen. Viele gute
Wünsche haben uns zum Jahresende
erreicht, für die ich mich herzlich be-
danken möchte. Aber auch viele gute
Vorsätze haben wir uns wieder ge-
stellt.  Möge uns alles gelingen und
wir die Kraft haben, es durchzuset-
zen. Dafür wünsche ich allen viel
Glück und Gesundheit.

Es ist aber auch Gelegenheit, einmal
auf das vergangene Jahr zurückzu-
blicken. Diesen Rückblick möchte ich
mit einem Dank beginnen:
Dank an alle Gemeinderäte, Ort-
schaftsräte, Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehren, an alle Vereine, an
alle Bürger, die in den Ortsteilen ak-
tiv sind. Nur mit ihrer Hilfe gelingt
es uns, die vielen großen und kleinen
Aufgaben zu bewältigen, Probleme
aufzuzeigen und abzustellen, und
nicht zuletzt der Erhalt der Heimat-
pflege und Geselligkeit.

Was konnten wir an größeren Maß-
nahmen im Jahr 2002 realisieren?
Im Bereich der Feuerwehren haben
wir auch in diesem Jahr erhebliche
Mittel ausgegeben. Nach langer Zeit
konnten wir in Naunhof ein neuge-
bautes Feuerwehrgerätehaus überge-
ben, welches sich gut in das Dorfbild
einpaßt. Ein modern eingerichteter
Schulungsraum, Sanitäreinrichtun-
gen, ein Lagerraum für Technik und
eine Halle für das Feuerwehrauto brin-
gen alle Voraussetzungen mit, einen
qualifizierten Dienst durchzuführen.
Für die Ebersbacher Ortswehr war
der 21. Dezember 2002 ein besonde-
rer Tag. Das neue Löschfahrzeug 16/
12 konnte in Besitz genommen wer-
den. Zum Tag der offenen Tür kamen
viele Kameraden und interessierte
Bürger, um das neue Fahrzeug zu
besichtigen. Der alte „LO“, Baujahr
1967, hat nun ausgedient. Einsatzbe-
reitschaft der Ortswehr rund um die
Uhr und die große Einsatzstärke ha-
ben den Standort des Fahrzeuges ge-
rechtfertigt. Mit 150 T EUR Eigen-
anteil ist es die zweitgrößte Investiti-
on im Jahr 2002.
In Beiersdorf konnte mit dem Neu-
bau für die Unterbringung des Feu-
erwehrfahrzeuges begonnen werden.
Aufgrund der fehlenden Baugeneh-
migung hatte sich der Baubeginn ver-
zögert und das Vorhaben wird nun
im Jahr 2003 fertiggestellt.
Auch die Planung für die Ortswehr
Bieberach hat konkrete Formen an-
genommen und kann jetzt abgearbei-
tet werden.
Im Bereich Schulen und Kindertages-
stätten konnten neben vielen kleine-
ren Maßnahmen auch einige größere
realisiert werden. So wurde das Dach
der Turnhalle an der Mittelschule
Ebersbach erneuert und das Dach der
Schule neu versiegelt. In der Kinder-
tagesstätte Rödern konnte der Sani-
tärtrakt saniert und ein Gruppenzim-
mer neu geschaffen werden. Für die-
se Maßnahmen standen uns keine
Fördermittel zur Verfügung.
Der Wärmedämmputz am Kindergar-
ten Ebersbach wurde vom Freistaat
Sachsen und vom Landratsamt mit
42 % gefördert. Die Maßnahme war
aufgrund der Lage und Bausubstanz
dringend notwendig. Gleichzeitig
wurden durch Mitarbeiter der Ge-
meinde und Erzieher der Einrichtung
die Außenanlagen gestaltet. Im Kin-
dergarten Lauterbach konnte der Fuß-
boden der Garderobe erneuert  und
in der Kindertagesstätte Kalkreuth die
Einrichtung des Integrativzimmers
komplettiert werden.

Im Bereich der Gemeindestraßen hat-
ten wir unsere größte Investition ge-
plant. Der 1. Bauabschnitt in Bieber-

ach in Verbindung mit dem Abwas-
serzweckverband umfaßt die Verle-
gung von Regenwasserkanal, Stra-
ßenbeleuchtung, Fußwege und Stra-
ße. Eine Investition von 580 T EUR
bei einem Eigenanteil der Gemeinde
von 175 T EUR. Weiterhin sollten
noch 2 kleinere Straßen in Rödern
saniert und fertiggestellt werden.
Durch die Schäden des Hochwassers
waren die Baubetriebe stark überlas-
tet und es erfolgte eine Verzögerung
des Baubeginns. Aufgrund des Win-
tereinbruchs war eine Fertigstellung
der Straßen nicht möglich. Sobald es
aber die Witterung zuläßt, wird auch
die Schwarzdecke aufgetragen.

Die Sanierung der Teiche ist eine
wichtige Aufgabe, um auch die Bach-
läufe sauber zu halten. Begonnen
wurde mit der Schlämmung des Fie-
bichteiches und der Befestigung des
Uferbereiches mit Natursteinen.

Viele andere Maßnahmen könnte man
noch erwähnen, wo vor allem durch
Bedienstete der Gemeinde Werterhal-
tung durchgeführt bzw. Neues ge-
schaffen wurde, so z.B. die Brücke
am Rittergut in Rödern oder der Park-
platz in Niederebersbach. Aber auch
die kontinuierliche Ablösung der
Schulden, hier insbesondere die Ab-
lösung der Erschließungsgebühren
für Wohngebiete, ist ein konkreter
Faktor.

Nach diesem Blick zurück richtet
man ihn sofort wieder nach vorn
in das Jahr 2003 mit neuen Pro-
blemen und Herausforderungen.
Eine große Investition ist der 2. Bau-
abschnitt in der Ortslage Bieberach
mit gleichem Gesamtvolumen wie im
vergangenen Jahr. Die Turnhalle in
Ebersbach wollen wir zum wieder-
holten Male in Angriff nehmen. Wir
hoffen, dass nun Fördermittel zur
Verfügung gestellt werden. Weiterhin
wird sich wieder einiges im Bereich
der Ortswehren tun, Ausrüstungen,
Schutzkleidung und nicht zuletzt im
Bereich der Feuerwehrgerätehäuser.
Kontinuierlich wird auch wieder im
Bereich der Kindertagesstätten und
Jugendclubs investiert.

Besonderes Augenmerk werden wir
im Jahr 2003 aber auch auf den Hoch-
wasserschutz legen müssen.
Im August 2002 hatten wir im Be-
reich der „Großen Röder“ in den Orts-
teilen Rödern, Freitelsdorf, Cunners-
dorf, Bieberach und Kalkreuth sowie
im Bereich des Hopfenbaches in
Naunhof größere Probleme, die wir
aber Dank der Hilfe der Feuerwehr-
leute und engagierten Kräfte in den
Griff bekommen haben. Wir haben
aber auch gemerkt, dass wir hier et-
was tun müssen. Denn am
02.01.2003 trat im Bereich Ebersbach
aufgrund der Schneeschmelze und
dem Wasserzufluss von den Feldern
die Heidelache über die Ufer.

Wir werden in Verbindung mit den
landwirtschaftlichen Betrieben, der
Feuerwehren und der Gemeinde ein
Konzept erstellen, um diese Proble-
me zu lösen. Gegen Naturkatastro-
phen ist keiner gewappnet, aber man
soll alle Maßnahmen durchführen,
um entgegenwirken zu können.

Die Aufgabenstellung für das Jahr
2003 ist wieder groß. Ich hoffe, dass
wir alle geplanten Maßnahmen reali-
sieren können. Ich freue mich auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit mit
den Bürgern und bitte Sie, weiterhin
mit mir zu offenen Problemen und
Mißständen ins Gespräch zu kom-
men. Packen wir‘s an.

Ihre Bürgermeisterin
Margot Fehrmann

In den öffentlichen Sitzungen des Technischen Ausschusses

am 21.11.2002 und 17.12.2002, der nicht öffentlichen Sitzung des

Hauptausschusses am 27.11.2002 und der öffentlichen Sitzung des

Gemeinderates am 17.12.2002 wurden nachstehenden Beschlüsse

gefaßt:

Amtliche Bekanntmachung

DRK - Blutspendedienst Sachsen

Spende Blut – rette Leben

Bekanntmachung

Trinkwasserqualität

und verwendete Zusatzstoffe

Öffentliche Grundsteuerfestsetzung

Die Bürgermeisterin

Das Jahr 2002 im Rückblick

Gemeinde Ebersbach

Einladung zur Gemeinderatssitzung

recht herzlich einladen.
Die Tagesordnung wird Ihnen orts-
üblich bekanntgegeben.

Fehrmann/ Bürgermeisterin

Den Radeburger Anzeiger erreichen Sie

unter Telefon: 035208/80810
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Bereitschaftsplan vom 27.01.2003 - 10.02.2003

Bereitschaftsbeginn: Mo. 15.30 Uhr; -ende: Mo. 7.00 Uhr
27.01. – 03.02.2003 Herr Petersohn
03.02. – 10.02.2003 Herr Schulze

Zur Bereitschaftsdienstzeit 16.00 Uhr bis 7.00 Uhr und an den
Wochenenden erreichbar über Telefon 01 72/3 64 98 19.

Abwasserzweckverband „Steinbach - Kalkreuth“

http//:www.bowlingtreff-beiersdorf.de

Recycling

Hausmüllentsorgung

– schwarze Tonne
OT Beiersdorf, Ermendorf,
Hohndorf, Lauterbach, Marschau
Donnerstag, 06.02.2003

Gemeinde Ebersbach außer o.g. OT
Freitag, 07.02.2003

Entsorgung Pappe/Kartonagen –

Bündelsammlung

OT Beiersdorf, Ermendorf,
Hohndorf, Lauterbach, Marschau
Sonnabend, 08.02.2003
Gemeinde Ebersbach außer o.g. OT
Sonnabend, 15.02.2003

Leichtstoffentsorgung –

gelbe Säcke/blaue Tonne
OT Beiersdorf, Ermendorf,
Hohndorf, Lauterbach, Marschau
Donnerstag, 13.02.03

OT Bieberach, Cunnersdorf,
Kalkreuth, Göhra
Freitag, 07.02.03

OT Ebersbach, Freitelsdorf
Sonnabend, 21.02.03

OT Naunhof, Reinersdorf, Rödern
Freitag,  14.02.03

Sehr geehrte Mitglieder des AZV
„Steinbach-Kalkreuth“ und Nut-
zer unserer Abwasseranlagen,

bevor wir uns den neuen Aufgaben
und Herausforderungen des Haus-
haltjahres 2003 stellen, möchten wir
Ihnen für das neue Jahr Gesundheit,
Frieden und Optimismus für eine gute
Zeit wünschen.
Das elfte Jahr nach der Gründung
des Zweckverbandes wird durch
wesentliche Veränderungen und Ent-
scheidungen zur Aufgabenstellung
der Abwasserentsorgung und Ver-
bandsstruktur geprägt sein.
An erster Stelle steht die Sicherheits-
neugründung zum Urteil des Verwal-
tungsgerichtes Dresden. Parallel dazu
wird die Beschwerde beim Oberver-
waltungsgericht vorbereitet. Dem
Antrag auf die Zulassung der Be-
schwerde wurde vom OVG bereits
stattgegeben. Das zu erwartende Ur-
teil des Oberverwaltungsgerichts wird
ein Grundsatzurteil über die Abwas-
serentsorgung für unseren Zweckver-
band und für den gesamten Freistaat
Sachsen sein.
Aus ökonomischen und anlagentech-
nischen Gründen wird eine Fusion
mit unserem Nachbarverband AZV
„Trinkwasserschutzzone Radeburg“
geprüft und erste Schritte für die Vor-
bereitung getroffen. Im Ergebnis ei-
ner Fusion muss eine langfristige Fi-
nanz- und Gebührensicherheit er-
reicht werden, die aber nur mit finan-
zieller Unterstützung des Freistaates
möglich ist. Eine Arbeitsgruppe aus

Mitgliedern beider Verbände hat
bereits dazu ihre Arbeit aufgenom-
men.
Bei der Erarbeitung des Haushalts-
planes 2003 wird erkennbar, dass
dieser nicht ausgeglichen wird. Viel-
fältige Ursachen, wie die ausgeblie-
benen Beiträge in Höhe von ca. 310
T Euro aus schwebenden Gerichts-
verfahren, für die wir schon über 3
bis 4 Jahre Zinsen in fast gleicher
Höhe aufbringen müssen, Gerichts-
und Anwalts- sowie Sachverständi-
genkosten in Vorbereitung der anhän-
gigen Verfahren, steigende Energie-
und Ersatzteilkosten, sowie steigen-
de Mahnvorgänge säumiger Gebüh-
renzahler sind weitere Ursachen die
uns zwingen, unsere Gebühren neu
zu kalkulieren.
Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle
des Zweckverbandes möchten Sie
nochmals daran erinnern, bei der
Ablesung der Wasserzähler nicht zu
versäumen, den Zählerstand der
Brauchwasseranlagen, die im Abwas-
serkreislauf genutzt werden, mit zu
melden.
Des Weiteren bitten wir Sie, die Zäh-
lerstände der Abzugszähler (Abzugs-
menge Gartenbewässerung, Tierhal-
tung) bis zum 15. Februar 2003 dem
Zweckverband anzuzeigen.
Fäkalien und Restschlämme aus häus-
lichen Abwasseranlagen werden auch
in diesem Jahr von der Firma Trepte
Volkersdorf  Telefon: 035207 / 81208
entleert.
Petersohn, Geschäftsführer
AZV „Steinbach-Kalkreuth“

Unter diesem Motto führte uns die
letzte Fahrt für das Jahr 2002 nach
Oppach in die Sachsenlandhalle. Das
Haus für Freunde der volkstümlichen
Musik.
Das Oberlausitzer Bergland mit Blick
auf die Böhmischen Berge bot uns
eine herrliche Winterlandschaft mit
viel Reif auf den Bäumen, der wie
Schnee glänzte. Also die richtige Stim-
mung für Weihnachten. Nach dem
köstlichen Mittagessen begann das
Programm.
Der Gastwirt ist selbst Musiker und
mit seiner Trompete spielte er alte
Weisen und Weihnachtslieder zur Ein-
stimmung auf das folgende Pro-
gramm. Danach kam der Weihnachts-
mann, wo sich die Gäste ihre Ge-

schenke ersingen mußten. Selbst
Akrobatik und Artistik fehlten bei
diesem ausgewogenen Programm
nicht. Als letztes kam der Weihnachts-
mann ohne Verkleidung und erzählte
lustige Geschichten und Witze, alle
amüsierten sich.
Bei Kaffee und Kuchen stimmten wir
uns auf die Musik zum Tanzen ein.
Es war wieder eine sehr schöne Fahrt
mit anspruchsvollen Darbietungen.
Vielen Dank den Busfahrern Steffen
und Wolfgang für die sichere Fahrt.
Dem Busunternehmen wünschen wir
für das Jahr 2003 allzeit gute Fahrt.

Ihre Seniorenbetreuerinnen
Gudrun und Ute

Einladung zur Versammlung der

Jagdgenossenschaft Naunhof

Termin: Mittwoch, 05.02.2003
Beginn: 19.30 Uhr
Ort: Vereinszimmer in Naunhof

Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Feststellung der Tagesordnung und der
Beschlussfähigkeit, 3. Bestätigung des neuen Pachtvertra-
ges, 4. Neuwahl des Vorstandes, 5. Sonstiges,
6. Schlussworte

Es lädt recht herzlich ein der Vorstand der Jagdgenossenschaft Naunhof.

Für unsere Weihnachtsfeier hatten wir
in diesem Jahr eine besondere Über-
raschung. Eigentlich wollten die Kin-
der im Kindergarten auf den Weih-
nachtsmann warten, um ihn nicht zu
verpassen. Doch um so größer war
die Überraschung, als sie nach einem
kurzen Spaziergang, gemeinsam mit
ihren Muttis und Vatis, den Weih-
nachtsmann erblickten. Er fuhr ihnen
schon mit seiner Pferdekutsche
entgegen. Neben den vielen Geschen-
ken hatte er kaum noch Platz in der
Kutsche. Die Kinder begleiteten ihn
bis zum Kindergarten Lauterbach,
denn dort wollte er hin.
Die Spannung stieg. Der Weihnachts-
mann hatte für jedes Kind ein kleines
Geschenk und für alle Kinder viele
schöne Puppen, einen Puppenwagen,
zwei Roller, Autos und viele Spiele
mitgebracht.

Die Kinderaugen funkelten vor Auf-
regung, denn jedes bedankte sich mit
einem Weihnachtslied oder Gedicht
beim Weihnachtsmann.
Genauso hat es sich auch bei den
Kindern der kleinsten Gruppe zuge-
tragen. Allerdings wurden sie von der
Weihnachtsmannfrau beschert.
Als dann der Weihnachtsmann mit
seiner Frau wieder weiter musste,
nutzten die Kinder die Zeit, um mit
den neuen Spielsachen zu spielen. Die
Eltern ließen sich derweil den Kaf-
fee, die selbst gebackenen Plätzchen
und den Glühwein schmecken.
Wir bedanken uns auf diesem Weg
bei allen Eltern, Herrn Obenaus und
Herrn Franzke für die schöne Weih-
nachtsfeier und wünschen allen das
Beste für das neue Jahr.
Die Kinder und Erzieherinnen
der Kindertagesstätte Lauterbach

Es ist erstaunlich, wie schnell ein Jahr
vergeht. Wenn wir Rückschau hal-
ten, haben wir wieder eine ganze
Menge unternommen. Die Kaffee-
nachmittage im März und Juni waren
für einige von uns eine willkommene
Abwechslung zum Alltag. Viel Wis-
senswertes erfuhren wir im August
von unserer Bürgermeisterin.
Schön waren unsere Fahrten mit dem
Busunternehmen Kretzschmar.
Im April fuhren wir zum Schloss
Schleinitz, im Juli zum Lausitzring
und Cargolifter, im Oktober zum
Weingut Jessen.
Für Dezember hatte uns Frau Paulick
eine Adventsfahrt ins Erzgebirge nach
Marienberg angeboten. Das Erzge-
birge zeigte uns am 07.12. eine schö-
ne Winterlandschaft wie im Märchen
und vieles mehr.

Unsere Weihnachtsfeier am 19.12.
war ein gelungener Abschluss des
vergangenen Jahres. Ein besonderes
Dankeschön gilt der Grundschule
Kalkreuth und dem Kindergarten
Lauterbach, denn mit viel Spaß an der
Sache hatten die Kinder ihr Pro-
gramm eingeübt und vorgetragen. Es
ist erstaunlich, was auch die ganz
Kleinen schon alles können. Tüchtig
gelacht wurde auch über die Spiel-
bühne Großenhain, die ein Stück aus
dem Altenheim spielte.
Unsere Frauen hatten auch 2002 das
Richtige für uns ausgesucht.
Allen, die zum Gelingen der Veran-
staltungen beigetragen haben, möch-
ten wir auf diesem Weg ein herzli-
ches Dankeschön aussprechen.

Die Senioren von Göhra/Reinersdorf

Liebe Rentnerinnen und Rentner
der Gemeinde Ebersbach,

wir möchten Sie recht herzlich für die
am 05. Februar 2003 im Sportlerheim
Ebersbach stattfindende  Teeverkos-
tung einladen.

Die diesjährigen Weihnachtsfeiern
fanden im Saal des Gasthofes Biebe-
rach statt. Die festlich gedeckten Ta-
feln, das Licht der Kerzen und der
gut geheizte Saal brachten unsere
Senioren in die richtige Weihnachts-
stimmung.
Zur 1. Weihnachtsfeier am
07.12.2002 sangen und spielten die
Kinder des Röderner Kindergartens.
Zur 2. Weihnachtsfeier am
14.12.2002 boten die Kinder der
Grundschule Kalkreuth ihr Pro-
gramm dar. Manch einer der Senio-
ren erkannte unter den kleinen Künst-
lern ein bekanntes Gesicht.

Am 05.11. und 03.12.2002 trafen wir
uns, wie jeden 1. Dienstag im Mo-
nat, zum Bowling im Beiersdorfer
Bowlingtreff Ruckau. Mit Elan ging
es beide Male wieder auf zwei Bah-
nen zur Sache.
Am 05.11. konnten wir zwei punkt-
gleiche Rattenkönige auf einer Bahn
auszeichnen. Herr und Frau Grafe
und Frau Derwing konnten sich vol-
ler Stolz „Rattenkönig“ nennen. Die
Sieger der Bahnen waren an diesem
Tag Frau Pittwohn und Herr Märt-
ner, der auch zum wiederholten Mal
den Pokal nach Hause trug.
Am 05.12. war nun das Abschluss-
bowling für dieses Jahr. An diesem
Nachmittag waren alle hoch motiviert

Wie immer eröffnete der Weihnachts-
mann, zur Freude aller kleinen Besu-
cher am 3.Advent den nun schon zur
Tradition gewordenen Ebersbacher
Weihnachtsmarkt. Kleine und große
Talente sorgten für musikalisch -
weihnachtliche Stimmung und für
das leibliche Wohl wurde auch
bestens gesorgt. Der Ortschaftsrat der
Gemeinde möchte sich auf diesem
Wege bei all den fleißigen Helfern und
den Sponsoren, ohne die das alles
nicht möglich wäre, recht herzlich
bedanken. Und wir hoffen auch 2003
auf eine gute Zusammenarbeit.
Der Ortschaftsrat der
Gemeinde Ebersbach

AZV „Steinbach-Kalkreuth“

Kindertagesstätte Lauterbach

Eine schöne Weihnachtsüberraschung
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Teeverkostung

Der Tee kann anschließend auch käuf-
lich erworben werden.
Mitzubringen ist eine Tasse.
Wir freuen uns über zahlreiche Teil-
nahme.

E-Team

Jagdgenossenschaft Naunhof

Senioren 1

Es weihnachtet sehr ....
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Senioren 2

Jahresrückblick Seniorenbetreuung

Göhra/Reinersdorf

Senioren 3

Nach einem ausgiebigen und wohl-
schmeckenden Kaffeetrinken traten
die Künstler der Spielbühne Großen-
hain auf. Mit dem Programm „Im
Seniorenheim“ verdienten sie sich den
vielen Applaus. Es wurde herzlich
gelacht. Auch ein paar Weihnachts-
lieder konnten wir den Kehlen unse-
rer Senioren entlocken. Mit einem
deftigen Abendbrot klangen diese
gelungenen Weihnachtsfeiern aus.
Danken möchten wir allen Künstlern,
den fleißigen Helfern und dem Bus-
unternehmen, die diese Veranstaltun-
gen zum vollen Erfolg brachten.

Weihnachtsfeiern der Senioren der

Ortsteile Rödern, Bieberach, Cunnersdorf

und Freitelsdorf

Bowlingtreff - Schon ein  „Muss“ für

unsere Senioren
auf die Bahn gekommen. Alle waren
mit Begeisterung bei der Sache. Wir
konnten diesmal drei 1. Plätze ermit-
teln. Aber um den Pokal zu erhalten,
mußten wir ein „Stechen“ veranstal-
ten. Am Ende gewann K. Pantke vor
S. Hansch und W. Märtner. Die stol-
zen Rattenkönige des Tages waren C.
Engelmann und A. Tennert.
Mit einem lustigen Weihnachtswich-
teln und Kaffeetrinken ließen wir die-
se Saison ausklingen.

Auf diesem Wege möchten wir uns
ganz herzlich bei der Familie Ruckau
bedanken, die es uns ermöglichen,
außerhalb der Öffnungszeiten die
Bowlingbahnen zu nutzen.

Ebersbacher Weihnachtsmarkt

Dank allen Helfern und Sponsoren
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SchönfeldSchönfeld
Nachrichten und Informationen für Schönfeld und Umgebung

amtliche Mitteilungen der Gemeinden Schönfeld und Weißig a.R.
und des AZV "Trinkwasserschutzzone Radeburg", Sitz Schönfeld

Viele sportliche Aktivitäten auf Schul-
und individueller Ebene gab es im
Jahr 2002, an denen Schüler der MS
Ebersbach beteiligt waren. Ob das
nun Spitzenleistungen wie Schulre-
korde oder die breite Teilnahme an
den Schulsportfesten war, die eifrigs-
ten Sportler sollen nicht so schnell in
Vergessenheit geraten. Daraus ent-
stand die Idee zu einer Umfrage nach
dem Schulsportler des Jahres. Vor-
schläge konnten von allen Klassen
eingereicht werden. Eine Gruppe um
Schülerratssprecher Martin Drobisch
traf die Auswahl und stellte den Fra-
gebogen zusammen. Nicht alle Vor-
schläge konnten berücksichtigt wer-
den, da möglichst alle Klassen, Sport-
arten und besonders gute Leistungen
vertreten sein sollten. Fotos der Kan-
didaten sorgen dafür, daß der Über-
blick den Schülern und Lesern des
Radeburger Anzeigers leichter fällt.
Aus diesem Grund mußten auch
Grenzen gesetzt werden, z.B. für
Mannschaften nur auf Schulebene
oder ausschließlich aus Schülern un-
serer Schule.
Wir sind der Meinung, daß sich ne-
ben Schülern, Lehrern und Techni-
schen Mitarbeitern der Mittelschule
auch alle anderen Bürger des Einzugs-
gebietes unserer Schule bis Großen-
hain, Steinbach und Medingen betei-
ligen sollten. Schließlich haben sie als
Eltern, Freunde oder Verwandte in
vielfältiger Weise am sportlichen Le-
ben des vergangenen Jahres Anteil
genommen und die Kinder und Ju-

gendlichen unterstützt. Nur so sind
viele gute Ergebnisse erst möglich
geworden.
Die im Radeburger Anzeiger abge-
druckte Kandidatenliste kann ausge-
schnitten oder kopiert werden.
Die ausgefüllte Liste wird an die Mit-
telschule Ebersbach, Hauptstr. 125,
01561 Ebersbach geschickt, im Se-
kretariat abgegeben oder unseren
Schülern mitgegeben. Dazu ist in je-
der der drei Kategorien Jungen, Mäd-
chen und Mannschaften jeweils ein
Sportler bzw. Team anzukreuzen (bitte
wirklich jeweils nur einer!). Jeder
Einsender hat eine Stimme. Die Kan-
didaten mit den meisten Stimmen
werden Schulsportler des Jahres
2002. Die Auswertung erfolgt durch
einige Schüler mit Unterstützung von
Frau Kulke im Raum des Schulför-
dervereins.
Zum Halbjahresabschluß werden die
Ergebnisse der Umfrage bekanntge-
geben und die als Schulsportler des
Jahres Gewählten ausgezeichnet.
Unterstützung erhält unsere Schule
dabei von der Kreissparkasse Riesa
– Großenhain, mit der wir auch im
Unterricht zusammenarbeiten.
Für drei Einsender ausgefüllter Kan-
didatenlisten stehen kleine Preise be-
reit. Deshalb und um Doppeleinsen-
dungen zu vermeiden, werden nur
Listen mit Namens- und Adreßanga-
be gewertet. Einsendeschluß ist Mon-
tag, der 3.2.2003 (Posteingang!).
Senden sie also bitte die Listen recht-
zeitig ab.

           M.P.

Mittelschule Ebersbach

Umfrage zum Schulsportler des Jahres 2002

Bürger der Region können sich beteiligen

Die Fotos unserer weiteren  Kandidaten

für die Sportlerumfrage finden Sie im

Internet unter:

www.dresden-land.de/raz/ebersbach/umfrage

Am 01. 12. 2002 begann unsere neue
AB-Maßnahme Seniorenbetreuung
in der Ortschaft Kraußnitz und Böh-
la b.O. mit den Seniorenbetreuerinnen
Frau Kiefel und Frau Perschke.
Wir möchten mit unserer Arbeit den
Seniorinnen und Senioren mit kultu-
rellen Veranstaltungen und gemüt-
lichem Beisammensein den Alltag
verschönern und die Gemeinschaft
erhalten. Im Dezember organisierten
wir zweimal in jeder Ortschaft einen
Lichtelnachmittag.Zu unserer ge-
meinsamen Weihnachtsfeier luden
wir am 17.12.02, 14.00 Uhr alle Se-
niorinnen und Senioren nach Liega
in die Gaststätte „Zum Wegweiser“
ein.
Der Saal war schön weihnachtlich
ausgestaltet und die Tische festlich
eingedeckt. Pünktlich 14.00 Uhr er-
öffnete der Bürgermeister der Ge-
meinde Schönfeld, Herr Weigel, mit
einer kurzen Ansprache die Weih-
nachtsfeier. Er stellte Frau Kiefel und
Frau Perschke als die neuen Senio-
renbetreuerinnen vor.
Jeder Gast erhielt zur Überraschung
ein kleines Obstpräsent, worüber sich
alle freuten. Das Obst spendete uns
der Fruchthof Stauda, wofür wir uns
nochmals ganz herzlich bedanken
möchten. Mit köstlichem Stollen,
gutem Kaffee, selbst gebackenem

Kuchen und Plätzchen schmeckte das
gemeinsame Kaffeetrinken besonders
gut. Die Volksmusikschule von Gro-
ßenhain, 8 Kinder im Alter von 6 bis
16 Jahren und die Musiklehrerin un-
ter der Leitung von Direktor Herrn
Schulz gaben ein schönes Weih-
nachtskonzert. Sie spielten mit ver-
schiedenen Musikinstrumenten alte
und neue Weihnachtslieder. Der Di-
rektor von der Musikschule Herr
Schulz las zwischendurch ein paar
schöne Weihnachtsgedichte vor. Das
kleine Weihnachtskonzert hat den
Seniorinnen und Senioren sehr gut
gefallen. Bis zum Abendbrot hatten
nun alle noch Gelegenheit zu einem
kleinen Plausch. Das Abendbrot,
Kartoffelsalat mit Wiener und Schnit-
zel, schmeckte wie immer allen sehr
gut. Nach dem Abendbrot forderten
unsere Musiker Herr Sturm und Herr
Trentsch zum Tanzen auf. Es wurde
ausgiebig getanzt, geschunkelt, ge-
lacht und gesungen.
Dabei verging die Zeit ganz schnell
und der Heimweg musste bald ange-
treten werden.
Es war eine sehr schöne Weihnachts-
feier und die Seniorinnen und Senio-
ren waren rundum zufrieden.

Ihre Seniorenbetreuerinnen
Frau Kiefel und Frau Perschke

Wir möchten alle Eigentümer von
Flächen der Gemarkung Blochwitz
zur Jagdvollversammlung der Jagd-
genossenschaft Blochwitz am 8. Fe-
bruar 2003, 9.30 Uhr im Gasthof
Blochwitz (Bar) einladen.

Tagesordnung:
Vergabe des freiwerdenden
Jagdreviers

Es lädt ein der Vorstand der
Jagdgenossenschaft Blochwitz

Es ist mir ein Bedürfnis mich im Nach-
gang noch einmal ganz herzlich bei
allen beteiligten Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde
Lampertswalde, der Gemeinde
Schönfeld und der Ortschaft Linz
sowie allen Helfern für das besonne-
ne Handeln und die Einsatzbereit-
schaft im Brandbekämpfungseinsatz
beim Unfall des Tanklastzuges in der

Ortslage Schönfeld zu bedanken.
Durch Umsichtigkeit und richtiges
Handeln konnte eine größere Kata-
strophe verhindert
und somit auch großer Schaden von
der Gemeinde abgewendet werden.

H.-J. Weigel
Bürgermeister der
Gemeinde Schönfeld

Senioren

Rundum zufrieden
KOMMT GRATULIEREN

Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich und
wünschen weiterhin Gesundheit und Wohlergehen.!

Müller, Willi Schönfeld 02.01.03 80.
Eichler, Elfriede Blochwitz 08.01.03 75.
Meutzner, Martha Kraußnitz 09.01.03 95.
Kunze, Frieda Weißig a.R. 16.01.03 90.

Information der Jagdgenossenschaft Blochwitz

Einladung an alle Grundeigentümer, an alle Eigentümer

von Flächen in der Gemarkung Blochwitz

Herzliches Dankeschön!
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Gottesdienste

Linz: 12.01., 14.30 Uhr, Predigtgottesdienst, glz. Kindergottesdienst
Ponickau: 19.01., 14.30 Uhr, Festgottesdienst, 50 Jahre Posaunenchor
Schönfeld: 26.01., 09.00 Uhr, Predigtgottesdienst
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TauschaTauscha
Nachrichten und Informationen für Tauscha und Umgebung

amtliche Mitteilungen der Gemeinde Tauscha mit den Ortsteilen
Dobra, Kleinnaundorf, Tauscha, Würschnitz und Zschorna

Aufgrund von § 57 Abs. 1 Sächsi-
sches Wassergesetz (SächsWG) und
der §§ 4, 14 und 124 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) sowie der §§ 2, 9, und
33 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Tauscha
am 10. Dezember 2002 folgende Sat-
zung beschlossen:

1. Teil  -  Allgemeines

§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde Tauscha betreibt
in den Ortsteilen Kleinnaundorf, Tau-
scha und Würschnitz (Verteilungsge-
biet) die Wasserversorgung als eine
öffentliche Einrichtung zur Lieferung
von Trinkwasser. Art und Umfang
der Wasserversorgungsanlagen be-
stimmt die Gemeinde.

(2) Die Wasserversorgung erzielt kei-
ne Gewinne.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Anschlussnehmer ist der Grund-
stückseigentümer, der Erbbauberech-
tigte, Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte und sonsti-
ge zur Nutzung eines Grundstücks
dinglich Berechtigte gleichstehen.

(2) Als Wasserabnehmer gelten die
Anschlussnehmer, alle sonstigen zur
Entnahme von Wasser auf dem
Grundstück Berechtigten sowie jeder,
der der öffentlichen Wasserversor-
gung tatsächlich Wasser entnimmt.

(3) Die öffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen haben den Zweck, die
im Verteilungsgebiet angeschlosse-
nen Grundstücke mit Trinkwasser zu
versorgen. Öffentliche Wasserversor-
gungsanlagen sind insbesondere das
öffentliche Verteilungsnetz, Hochbe-
hälter und Pumpwerke. Zu den öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlagen
gehören auch die Hausanschlüsse im
Bereich der öffentlichen Verkehrs-
und Grünflächen bis zur Grund-
stücksgrenze (Grundstücksanschlüs-
se im Sinne von § 13).

(4) Der Hausanschluss besteht aus
der Verbindung des Verteilungsnet-
zes mit der Anlage des Anschluss-
nehmers. Er beginnt an der Abzweig-
stelle des Verteilungsnetzes und en-
det mit der Hauptabsperrvorrichtung.

2. Teil  -  Anschluss und
Benutzung

§ 3 Anschluss- und
Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Ver-
teilungsgebiet der Gemeinde Tauscha
liegenden Grundstücks ist berechtigt,
den Anschluss seines Grundstücks
an die Wasserversorgung und die
Belieferung mit Trinkwasser nach
Maßgabe des § 57 Abs. 1 SächsWG
und dieser Satzung zu verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungs-
recht nach Abs. 1 gilt auch für die
sonst zur Nutzung eines Grundstücks
oder einer Wohnung berechtigten
Personen.

(3) Das Anschluss- und Benutzungs-
recht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die durch eine Versor-
gungsleitung erschlossen werden.
Die Grundstückseigentümer können
nicht verlangen, dass eine neue Ver-
sorgungsleitung hergestellt oder eine
bestehende Versorgungsleitung geän-
dert wird.

(4) Der Anschluss eines Grundstücks
an eine bestehende Versorgungslei-

tung kann abgelehnt werden, wenn
die Wasserversorgung wegen der
Lage des Grundstücks oder aus sons-
tigen technischen oder betrieblichen
Gründen der Gemeinde erhebliche
Schwierigkeiten bereitet oder beson-
dere Maßnahmen erfordert. Dies gilt
auch für die Fälle des § 57 Abs. 1
Ziff. 3 SächsWG.

(5) Das Anschluss- und Benutzungs-
recht besteht auch in den Fällen der
Absätze 3 und 4, sofern der Grund-
stückseigentümer sich verpflichtet,
die mit dem Bau und Betrieb zusam-
menhängenden Mehrkosten zu über-
nehmen und auf Verlangen Sicher-
heit zu leisten. Einzelheiten,
insbesondere die Frage, wer den
Unterhaltungs- und Erneuerungsauf-
wand trägt, werden durch Vereinba-
rung geregelt.

§ 4 Anschluss- und
Benutzungszwang

(1) Die Eigentümer von Grundstü-
cken, auf denen Wasser verbraucht
wird, sind verpflichtet, diese Grund-
stücke an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage anzuschließen, wenn
sie an eine öffentliche Straße mit ei-
ner betriebsfertigen Versorgungslei-
tung grenzen oder ihren unmittelba-
ren Zugang zu einer solchen Straße
durch einen öffentlichen oder priva-
ten Weg, ein öffentlich-rechtlich ge-
sichertes Leitungsrecht oder dadurch
haben, dass das dazwischenliegende
Grundstück demselben Eigentümer
gehört. Befinden sich auf einem
Grundstück mehrere Gebäude zum
dauernden Aufenthalt von Menschen,
so ist jedes Gebäude anzuschließen.
Bei Neu- und Umbauten muss der
Anschluss vor der Schlussabnahme
des Baus ausgeführt sein.

(2) Auf Grundstücken, die an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage
angeschlossen sind, haben die Was-
serabnehmer ihren gesamten Be-
darf aus dieser zu decken.

(3) Die Anschluss- und Benutzungs-
verpflichtungen nach den Absätzen 1
und 2 treffen auch die sonst zur Nut-
zung eines Grundstücks oder einer
Wohnung berechtigten Personen.

§ 5 Befreiungen

(1) Von der Verpflichtung zum An-
schluss an die öffentliche Wasserver-
sorgung und von der Verpflichtung
zur Benutzung deren Einrichtung ist
der nach § 4 Verpflichtete auf Antrag
insoweit und solange zu befreien, als
ihm der Anschluss oder die Benut-
zung wegen seines, die öffentlichen
Belange überwiegenden, privaten In-
teresses an der eigenen Versorgung
mit Trinkwasser nicht zugemutet
werden kann und die Befreiung was-
serwirtschaftlich unbedenklich ist.

(2) Darüber hinaus kann dem Grund-
stückseigentümer im Rahmen des der
Gemeinde wirtschaftlich Zumutbaren
auf schriftlichen Antrag unter Anga-
be der Gründe die Möglichkeit ein-
geräumt werden, den Bezug auf ei-
nen von ihm gewünschten Ver-
brauchszweck oder auf einen Teilbe-
darf zu beschränken.

(3) Der Grundstückseigentümer hat
der Gemeinde vor Errichtung einer
Eigengewinnungsanlage Mitteilung
zu machen. Er hat durch geeignete

Maßnahmen sicherzustellen, dass
von seiner Eigenanlage keine Rück-
wirkungen in das öffentliche Wasser-
versorgungsnetz ausgehen.

§ 6 Art der Versorgung

(1) Das Wasser muss den geltenden
Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik für Trink-
wasser entsprechen. Die Gemeinde
ist verpflichtet, das Wasser unter dem
Druck zu liefern, der für eine einwand-
freie Deckung des üblichen Bedarfs
in dem betreffenden Versorgungsge-
biet erforderlich ist. Sie ist berech-
tigt, die Beschaffenheit und den
Druck des Wassers im Rahmen der
gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik zu ändern, falls
dies in besonderen Fällen aus wirt-
schaftlichen oder technischen Grün-
den zwingend notwendig ist; dabei
sind die Belange des Wasserabneh-
mers möglichst zu berücksichtigen.

(2) Stellt der Wasserabnehmer An-
forderungen an Beschaffenheit und
Druck des Wassers, die über die vor-
genannten Verpflichtungen hinausge-
hen, so obliegt es ihm selbst, die er-
forderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 7 Umfang der Versorgung,
Unterrichtung bei Versorgungsun-
terbrechung

(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, das
Wasser jederzeit am Ende der An-
schlussleitung zur Verfügung zu
stellen. Dies gilt nicht

1. soweit zeitliche Beschränkungen
zur Sicherstellung der öffentlichen
Wasserversorgung erforderlich oder
sonst nach dieser Satzung vorbehal-
ten sind,

2. soweit und solange die Gemeinde
an der Versorgung durch höhere Ge-
walt oder sonstige Umstände, deren
Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht
zugemutet werden kann, gehindert
ist.

(2) Die Versorgung kann unterbro-
chen werden, soweit dies zur Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten
erforderlich ist. Die Gemeinde hat jede
Unterbrechung oder Unregelmäßig-
keit unverzüglich zu beheben.

(3) Die Gemeinde hat die Wasserab-
nehmer bei einer nicht nur für kurze
Dauer beabsichtigten Unterbrechung
der Versorgung rechtzeitig in geeig-
neter Weise zu unterrichten. Die
Pflicht zur Unterrichtung entfällt,
wenn sie

1. nach den Umständen nicht recht-
zeitig möglich ist und die Gemeinde
dies nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits einge-
tretenen Unterbrechungen verzögern
würde.

§ 8 Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eige-
nen Zwecke des Anschlussnehmers,
seiner Mieter und ähnlich berechtig-
ter Personen zur Verfügung gestellt.
Die Weiterleitung an sonstige Dritte
ist nur mit schriftlicher Zustimmung
der Gemeinde zulässig. Diese muss
erteilt werden, wenn dem Interesse
an der Weiterleitung nicht überwie-

gende versorgungswirtschaftliche
Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke
verwendet werden, soweit nicht in
dieser Satzung oder aufgrund sonsti-
ger gesetzlicher oder behördlicher
Vorschriften Beschränkungen vorge-
sehen sind. Die Gemeinde kann die
Verwendung für bestimmte Zwecke
beschränken, soweit dies zur Sicher-
stellung der allgemeinen Wasserver-
sorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum
Bezug von Bauwasser ist bei der
Gemeinde vor Beginn der Bauarbei-
ten zu beantragen. Entsprechendes
gilt für Anschlüsse zu sonstigen vor-
übergehenden Zwecken.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hy-
dranten nicht zum Feuerlöschen, son-
dern zu anderen vorübergehenden
Zwecken entnommen werden, sind
hierfür Hydrantenstandrohre der Ge-
meinde mit Wasserzählern zu benut-
zen.

(5) Sollen auf einem Grundstück be-
sondere Feuerlöschanschlüsse einge-
richtet werden, sind über ihre Anle-
gung, Unterhaltung und Prüfung be-
sondere Vereinbarungen mit der
Gemeinde zu treffen.

§ 9 Unterbrechung des Wasser-
bezuges

(1) Will ein Anschlussnehmer den
Wasserbezug länger als drei Monate
einstellen, so hat er dies der Gemein-
de mindestens zwei Wochen vor der
Einstellung schriftlich mitzuteilen.
Wird der Wasserverbrauch ohne
rechtzeitige schriftliche Mitteilung
eingestellt, so haftet der Anschluss-
nehmer der Gemeinde für die Erfül-
lung sämtlicher sich aus der Satzung
ergebenden Verpflichtungen.

(2) Der Anschlussnehmer kann eine
zeitweilige Absperrung seines An-
schlusses verlangen, ohne damit das
Benutzungsverhältnis aufzulösen.

§ 10 Einstellung der Versorgung

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die
Versorgung fristlos einzustellen,
wenn der Wasserabnehmer den Be-
stimmungen dieser Satzung zuwider-
handelt und die Einstellung erforder-
lich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die
Sicherheit von Personen oder Anla-
gen abzuwehren,

2. den Verbrauch von Wasser unter
Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen
zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen
anderer Wasserabnehmer, störende
Rückwirkungen auf Einrichtungen
der Gemeinde oder Dritter oder Rück-
wirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen,
insbesondere bei Nichtzahlung einer
fälligen Abgabenschuld trotz Mah-
nung, ist die Gemeinde berechtigt, die
Versorgung zwei Wochen nach An-
drohung einzustellen. Dies gilt nicht,
wenn der Wasserabnehmer darlegt,
dass die Folgen der Einstellung au-
ßer Verhältnis zur Schwere der Zu-

widerhandlung stehen und hinreichen-
de Aussicht besteht, dass der Was-
serabnehmer seinen Verpflichtungen
nachkommt. Die Gemeinde kann mit
der Mahnung zugleich die Einstellung
der Versorgung androhen.

(3) Die Gemeinde hat die Versorgung
unverzüglich wieder aufzunehmen,
sobald die Gründe für die Einstellung
entfallen sind und der Wasserabneh-
mer die Kosten der Einstellung und
Wiederaufnahme der Versorgung er-
setzt hat.

§ 11Grundstücksbenutzung

(1) Die Anschlussnehmer haben zur
örtlichen Versorgung das Anbringen
und Verlegen von Leitungen ein-
schließlich Zubehör zur Zu- und Fort-
leitung von Wasser über ihre im glei-
chen Versorgungsgebiet liegenden
Grundstücke sowie erforderliche
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zu-
zulassen. Diese Pflicht trifft nur
Grundstücke, die an die Wasserver-
sorgung angeschlossen sind, die vom
Anschlussnehmer in wirtschaftli-
chem Zusammenhang mit der Was-
serversorgung genutzt oder für die
die Möglichkeit der Wasserversor-
gung sonst wirtschaftlich vorteilhaft
ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den An-
schlussnehmer mehr als notwendig
oder in unzumutbarer Weise belasten
würde.

(2) Der Wasserabnehmer oder An-
schlussnehmer ist rechtzeitig über Art
und Umfang der beabsichtigten In-
anspruchnahme des Grundstücks zu
benachrichtigen.

(3) Der Anschlussnehmer kann die
Verlegung von Einrichtungen verlan-
gen, wenn sie an der bisherigen Stel-
le für ihn nicht mehr zumutbar sind.
Die Kosten der Verlegung hat die
Gemeinde zu tragen. Dienen die Ein-
richtungen ausschließlich der Versor-
gung des Grundstücks, so hat der
Anschlussnehmer die Kosten zu tra-
gen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt,
so hat der Grundstückseigentümer die
Entfernung der Einrichtungen zu ge-
statten oder sie auf Verlangen der
Gemeinde noch fünf Jahre unentgelt-
lich zu dulden, es sei denn, dass ihm
dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht
für öffentliche Verkehrswege und
Verkehrsflächen sowie für Grundstü-
cke, die durch Planfeststellung für den
Bau von öffentlichen Verkehrswegen
und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 12 Zutrittsrecht

Der Wasserabnehmer hat dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftrag-
ten der Gemeinde den Zutritt zu sei-
nen Räumen und zu den in § 22 ge-
nannten Einrichtungen zu gestatten,
soweit dies für die Prüfung der tech-
nischen Einrichtung, zur Wahrneh-
mung sonstiger Rechte und Pflichten
nach dieser Satzung, insbesondere
zum Ablesen oder zum Ermitteln der
Grundlagen für die Gebührenbemes-
sung erforderlich ist.

3. Teil - Hausanschlüsse, Grund-
stücksanschlüsse, Anlage des
Anschlussnehmers und Mess-
einrichtungen
§ 13 Haus- und Grundstücks-
anschlüsse

(1) Hausanschlüsse (§ 2 Abs. 4) wer-
den ausschließlich von der Gemein-
de hergestellt, unterhalten, erneuert,
geändert, abgetrennt und beseitigt.

(2) Art, Zahl und Lage der Hausan-
schlüsse sowie deren Änderungen
werden nach Anhörung des An-
schlussnehmers und unter Wahrung
seiner berechtigten Interessen von der
Gemeinde bestimmt. Jedes Grund-
stück erhält einen Hausanschluss. Die
Gemeinde stellt die für den erstmali-
gen Anschluss notwendigen Haus-
anschlüsse bereit.

(3) In besonders begründeten Einzel-
fällen kann die Gemeinde den An-
schluss mehrerer Grundstücke über
einen gemeinsamen Hausanschluss
vorschreiben oder auf Antrag zulas-
sen.

(4) Die Gemeinde kann auf Antrag
des Anschlussnehmers weitere Haus-
anschlüsse sowie vorläufige oder vo-
rübergehende Anschlüsse herstellen.

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht
überbaut werden, die Freilegung
muss stets möglich sein, sie sind vor
Beschädigungen zu schützen. Der
Anschlussnehmer hat die baulichen
Voraussetzungen für die sichere Er-
richtung des Hausanschlusses zu
schaffen. Er darf keine Einwirkun-
gen auf den Hausanschluss vorneh-
men oder vornehmen lassen. Jede
Beschädigung des Hausanschlusses,
insbesondere das Undichtwerden von
Leitungen sowie sonstige Störungen
sind der Gemeinde unverzüglich
mitzuteilen.

§ 14 Aufwendungsersatz

(1) Der Aufwand für die Herstellung,
Unterhaltung, Erneuerung, Verände-
rung und Beseitigung der Hausan-
schlüsse hat der Anschlussnehmer zu
tragen, soweit die Maßnahmen vom
Anschlussnehmer zu vertreten sind
oder ihm dadurch Vorteile erwach-
sen.
Dies gilt nicht für den Teil des Haus-
anschlusses, der in öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen verläuft
(Grundstücksanschluss).

(2) Der Anschlussnehmer trägt fer-
ner die Kosten der Herstellung, Un-
terhaltung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung weiterer, vorläufi-
ger oder vorübergehender Hausan-
schlüsse.

(3) Der Aufwendungsersatz wird auf
der Grundlage der tatsächlich entstan-
denen Kosten und Aufwendungen
ermittelt. Zu den Kosten nach den Abs.
1 und 2 gehören auch die Aufwen-
dungen für die Wiederherstellung des
alten Zustandes auf den durch die
Arbeiten beanspruchten Flächen.

(4) Der Erstattungsanspruch entsteht
mit der Herstellung des Hausan-
schlusses, im Übrigen mit der Been-
digung der Maßnahme.

(5) Der Erstattungsanspruch wird ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des
Abgabenbescheides fällig.

§ 15 Anlage des Anschlussnehmers

(1) Für die ordnungsgemäße Errich-
tung, Erweiterung, Änderung und
Unterhaltung der Anlage hinter dem
Hausanschluss - mit Ausnahme der
Messeinrichtung der Gemeinde - ist
der Anschlussnehmer verantwortlich.
Hat er die Anlage oder Anlagenteile

Gemeinde Tauscha

Satzung über die Erhebung von Trinkwassergebühren –

Trinkwassergebührensatzung (TWGS) der Gemeinde Tauscha



RAZ Seite 12

einem Dritten vermietet oder sonst zur
Benutzung überlassen, so ist er ne-
ben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beach-
tung der Vorschriften dieser Satzung
und anderer gesetzlicher oder behörd-
licher Bestimmungen sowie nach den
anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unter-
halten werden. Die Errichtung der
Anlage und wesentliche Veränderun-
gen dürfen nur durch die Gemeinde
oder ein von der Gemeinde zugelas-
senes Installationsunternehmen erfol-
gen. Die Gemeinde ist berechtigt, die
Ausführung der Arbeiten zu überwa-
chen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den
Messeinrichtungen befinden, können
plombiert werden. Ebenso können
Anlagenteile, die zur Anlage des An-
schlussnehmers gehören, unter Plom-
benverschluss genommen werden,
um eine einwandfreie Messung zu
gewährleisten. Die dafür erforderli-
che Ausstattung der Anlage ist nach
den Angaben der Gemeinde zu ver-
anlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und
Geräte verwendet werden, die ent-
sprechend den anerkannten Regeln
der Technik beschaffen sind. Das
Zeichen einer anerkannten Prüfstelle
(z.B. DIN-DVGW, DVGW- oder
GS-Zeichen) bekundet, dass diese
Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Anlagen und Verbrauchseinrich-
tungen sind so zu betreiben, dass Stö-
rungen anderer Wasserabnehmer, stö-
rende Rückwirkungen auf Einrichtun-
gen der Gemeinde oder Dritter oder
Rückwirkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind.

§ 16 Inbetriebsetzung der Anlage
des Anschlussnehmers

(1) Die Gemeinde oder deren Beauf-
tragte schließen die Anlage des An-
schlussnehmers an das Vertei-
lungsnetz an und setzen sie in Be-
trieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage
ist bei der Gemeinde über das Instal-
lationsunternehmen zu beantra-
gen.

§ 17 Überprüfung der Anlage des
Anschlussnehmers

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die
Anlage des Anschlussnehmers vor
und nach ihrer Inbetriebsetzung zu
überprüfen. Sie hat den Anschluss-
nehmer auf erkannte Sicherheitsmän-
gel aufmerksam zu machen und kann
deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, die
die Sicherheit gefährden oder erheb-
liche Störungen erwarten lassen, so
ist die Gemeinde berechtigt, den An-
schluss oder die Versorgung zu ver-
weigern; bei Gefahr für Leib und
Leben ist sie dazu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlas-
sen der Überprüfung der Anlage so-
wie durch deren Anschluss an das
Verteilungsnetz übernimmt die Ge-
meinde keine Haftung für die Män-
gelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht,
wenn sie bei einer Überprüfung Män-
gel festgestellt hat, die eine Gefahr
für Leib und Leben darstellen.

§ 18 Technische Anschluss-
bedingungen

Die Gemeinde ist berechtigt, weitere
technische Anforderungen an den
Hausanschluss und andere Anlagen-
teile sowie an den Betrieb der Anlage
festzulegen, soweit dies aus Grün-
den der sicheren und störungsfreien
Versorgung, insbesondere im Hin-
blick auf die Erfordernisse des Ver-
teilungsnetzes, notwendig ist. Diese
Anforderungen dürfen den anerkann-
ten Regeln der Technik nicht wider-
sprechen. Der Anschluss bestimmter
Verbrauchseinrichtungen kann von
der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde abhängig gemacht werden.
Die Zustimmung darf nur verweigert
werden, wenn der Anschluss eine si-
chere und störungsfreie Versorgung
gefährden würde.

§ 19 Messung

(1) Die Gemeinde stellt die ver-
brauchte Wassermenge durch Mess-
einrichtungen (Wasserzähler) fest, die
den eichrechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. Bei öffentlichen Ver-

brauchseinrichtungen kann die gelie-
ferte Wassermenge auch rechnerisch
ermittelt oder geschätzt werden, wenn
die Kosten der Messung nicht im
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs
stehen.

(2) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu
tragen, dass eine einwandfreie Mes-
sung der verbrauchten Wassermenge
gewährleistet ist. Sie bestimmt Art,
Zahl und Größe sowie Anbringungs-
ort der Messeinrichtungen. Ebenso
ist die Lieferung, Anbringung, Über-
wachung, Unterhaltung und Entfer-
nung der Messeinrichtungen Aufga-
be der Gemeinde. Sie hat den An-
schlussnehmer anzuhören und
dessen berechtigte Interessen zu wah-
ren. Sie ist verpflichtet, auf Verlan-
gen des Anschlussnehmers die Mes-
seinrichtungen zu verlegen, wenn dies
ohne Beeinträchtigung einer einwand-
freien Messung möglich ist; der An-
schlussnehmer ist verpflichtet, die
Kosten zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer haftet für
das Abhandenkommen und die Be-
schädigung der Messeinrichtun-
gen, soweit ihn daran ein Verschul-
den trifft. Er hat den Verlust, Beschä-
digungen und Störungen dieser Ein-
richtungen der Gemeinde unverzüg-
lich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die
Einrichtungen vor Abwasser,
Schmutz- und Grundwasser sowie
vor Frost zu schützen.

(4) Der Einbau von Zwischenzählern
in die Verbrauchsleitung ist dem Was-
serabnehmer gestattet. Alle den Zwi-
schenzähler betreffenden Kosten ge-
hen zu seinen Lasten. Die Gemeinde
ist nicht verpflichtet, das Anzeigeer-
gebnis eines Zwischenzählers der
Wasserzinsberechnung zugrunde zu
legen.

§ 20 Nachprüfung von Mess-
einrichtungen

(1) Der Wasserabnehmer kann
jederzeit die Nachprüfung der Mess-
einrichtung durch eine Eichbehörde
oder eine staatlich anerkannte Prüfst-
elle im Sinne von § 6 Abs. 2 des Eich-
gesetzes verlangen. Stellt der Was-
serabnehmer den Antrag auf Prüfung
nicht bei der Gemeinde, so hat er die-
se vor Antragstellung zu benachrich-
tigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der
Gemeinde zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfeh-
lergrenzen überschreitet, sonst dem
Wasserabnehmer.

§ 21 Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden
vom Beauftragten der Gemeinde
möglichst in gleichen Zeitabständen
(§ 44 Abs. 3) oder auf Verlangen der
Gemeinde vom Anschlussnehmer
selbst abgelesen. Dieser hat dafür
Sorge zu tragen, dass die Messein-
richtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte der Ge-
meinde die Räume des Anschlussneh-
mers nicht zum Ablesen betreten kann,
darf die Gemeinde den Verbrauch auf
der Grundlage der letzten Ablesung
schätzen; die tatsächlichen Verhältnis-
se sind angemessen zu berücksichti-
gen.

§ 22 Messeinrichtungen an der
Grundstücksgrenze

(1) Die Gemeinde kann verlangen,
dass der Anschlussnehmer auf eige-
ne Kosten nach seiner Wahl an der
Grundstücksgrenze einen geeigneten
Wasserzählerschacht oder Wasserzäh-
lerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit
Anschlussleitungen erfolgt, die un-
verhältnismäßig lang sind oder nur
unter besonderen Erschwernissen
verlegt werden können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Un-
terbringung des Wasserzählers vor-
handen ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist ver-
pflichtet, die Einrichtungen in ord-
nungsgemäßem Zustand und jederzeit
zugänglich zu halten.

(3) Der Anschlussnehmer kann die
Verlegung der Einrichtungen auf sei-
ne Kosten verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr

zumutbar sind und die Verlegung
ohne Beeinträchtigung einer einwand-
freien Messung möglich ist.

4. Teil  -  Benutzungsgebühren

§ 23 Erhebungsgrundsatz

Für die Bereithaltung des Wassers
und für dessen Verbrauch erhebt die
Gemeinde folgende Benutzungsge-
bühren:

a) eine Gebühr nach dem Zählertarif
(§§ 25 - 27); wenn Messeinrichtun-
gen eingebaut sind;

b) eine Gebühr nach dem Pauschal-
tarif (§§ 28 und 29), wenn Messein-
richtungen nicht eingebaut sind.

§ 24 Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Benutzungs-
gebühren ist der Anschlussnehmer
(§ 2 Abs. 1)

(2) Mehrere Gebührenschuldner für
dasselbe Grundstück haften als Ge-
samtschuldner.

§ 25 Zählertarif

(1) Beim Zählertarif setzt sich die
Gebühr zusammen aus:

a) einer Grundgebühr (§ 26) und

b)  einer Verbrauchsgebühr (Abs. 2).

(2) Die Verbrauchsgebühr nach dem
gemessenen Verbrauch (§ 27) beträgt
je m³ 1,68 EUR.

(3) Die Wasserzähler werden regel-
mäßig einmal im Jahr abgelesen.

§ 26 Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt
nach der Zählergröße erhoben. Sie
beträgt bei Wasserzählern mit einer
Nenngröße von

Q
max

 bis 5
2,56 EUR/Monat

Q
max

 bis 30
10,23 EUR/Monat

(2) Bei der Berechnung der Grund-
gebühr wird der Monat, in dem der
Wasserzähler erstmals eingebaut oder
endgültig ausgebaut wird als voller
Monat gerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen
Wassermangels, Störungen im Be-
trieb, betriebsnotwendiger Arbeiten
oder aus ähnlichen, nicht vom An-
schlussnehmer zu vertretenden
Gründen länger als einen Monat un-
terbrochen, so wird für die Zeit der
Unterbrechung (abgerundet auf vol-
le Monate) keine Grundgebühr be-
rechnet.

§ 27 Gemessene Wassermenge,
Fehler und Ausfall des Wasserzäh-
lers

(1) Die gemessene Wassermenge gilt
auch dann als Gebührenbemessungs-
grundlage, wenn sie ungenutzt (etwa
durch schadhafte Rohre, offen ste-
hende Zapfstellen oder Rohrbrüche)
hinter dem Wasserzähler verloren
gegangen ist.

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprü-
fung, dass der Wasserzähler über die
nach der Eichordnung zulässigen
Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch
anzeigt, oder ist der Zähler stehen
geblieben, so schätzt die Gemeinde
den Wasserverbrauch gemäß § 162
Abgabenordnung.

§ 28 Pauschaltarif

(1) Wenn Wasserzähler nicht einge-
baut sind, werden die Wasserabneh-
mer zur Gebühr pauschal veranlagt.
Bemessungsgrundlagen sind die bei
der Herstellung von Bauwerken in §
29 Abs. 2 Satz 1 und 2 genannten
Pauschal-Verbrauchsmengen.

(2) Die Verbrauchsgebühr nach dem
Pauschaltarif beträgt je m3 die in § 25
Abs. 2 festgesetzte Summe.

§ 29 Gebühren bei Baumaß-
nahmen

(1) Für Wasser, das bei der Herstel-
lung von Bauwerken verwendet wird,
wird eine Bauwassergebühr nach dem
Maßstab der Abs. 2 und 3 erhoben,
sofern der Verbrauch nicht durch
Wasserzähler festgestellt wird.

(2) Bei Neu-, Um- oder Erweite-
rungsbauten von Gebäuden werden
für je angefangene 100 m3 umbauten
Raum 10 m3 als Pauschalwasserver-
brauch zugrunde gelegt. Gebäude mit
weniger als 100 m3 umbauten Raum
bleiben frei. Bei Fertigbauweise wer-
den der Ermittlung des umbauten
Raumes nur die Keller- und Unter-
geschosse zugrunde gelegt.

(3) Bei Beton- und Backsteinbauten,
die nicht unter Abs. 2 fallen, werden
je angefangene 10 m3 Beton- oder
Mauerwerk 1 m3 als pauschaler Was-
serverbrauch zugrunde gelegt. Bau-
werke mit weniger als 10 m3 Beton-
oder Mauerwerk bleiben frei.

§ 30 Entstehung und Fälligkeit der
Gebührenschuld, Veranlagungs-
zeitraum

(1) Die Pflicht, Gebühren zu entrich-
ten, entsteht jeweils zu Beginn des
Kalenderjahres (Veranlagungszeit-
raum), frühestens jedoch mit dem
Anschluss an das öffentliche Vertei-
lungsnetz oder dem Beginn der tat-
sächlichen Nutzung.

(2) Die Gebührenschuld entsteht
jeweils zum Ende des Kalenderjah-
res; in den Fällen des § 29 mit der
Fertigstellung der Baumaßnahme
oder dem Einbau eines Wasserzäh-
lers.

(3) Die Gebühren nach Abs. 2 Satz 1
sind zwei Wochen nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheides zur Zah-
lung fällig. In den Fällen des Abs. 2
Satz 2 wird die Gebühr mit der An-
forderung fällig.

§ 31 Vorauszahlungen

Jeweils auf den 31. März, 30. Juni
und 30. September eines jeden Jah-
res sind Vorauszahlungen auf die
voraussichtliche Gebührenschuld
nach den §§ 25, 26 und 28 zu leisten.
Der Vorauszahlung ist jeweils ein
Viertel der Verbrauchsmenge des
Vorjahres zugrunde zu legen. Fehlt
eine Vorjahresabrechnung oder be-
zieht sich diese nicht auf ein volles
Kalenderjahr, wird die voraussichtli-
che Verbrauchsmenge geschätzt.

5. Teil  -  Anzeigepflichten, Ord-
nungswidrigkeiten, Haftung

§ 32 Anzeigepflichten

(1) Binnen eines Monats sind der
Gemeinde anzuzeigen:

1. Der Erwerb oder die Veräußerung
eines an die öffentliche Wasserver-
sorgung angeschlossenen Grundstü-
ckes. Entsprechendes gilt beim Erb-
baurecht oder einem sonstigen ding-
lichen baulichen Nutzungsrecht.
Anzeigepflichtig sind der Veräuße-
rer und der Erwerber.

2. Erweiterungen oder Änderungen
der Verbrauchsanlage sowie die Ver-
wendung zusätzlicher Verbrauchsein-
richtungen, soweit sich dadurch die
Größen für die Gebührenbemessung
ändern. Anzeigepflichtig ist der An-
schlussnehmer.

(2) Wird die rechtzeitige Anzeige
schuldhaft versäumt, so haftet im Falle
des Abs. 1 Ziff. 1 der bisherige Ge-
bührenschuldner für den Wasserzins,
der auf den Zeitraum bis zum Ein-
gang der Anzeige bei der Gemeinde
entfällt.

§ 33 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von
§ 124 Abs. 1 SächsGemO handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht
an die öffentliche Wasserversorgung
anschließt,

2. entgegen § 4 nicht seinen gesam-
ten Wasserbedarf der öffentlichen
Wasserversorgung entnimmt,

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an
Dritte ohne schriftliche Zustimmung
der Gemeinde weiterleitet,

4. entgegen § 13 Abs. 5 Beschädi-
gungen des Hausanschlusses nicht
unverzüglich der Gemeinde mitteilt,

5. entgegen § 15 Abs. 2 Anlagen nicht
unter Beachtung der Vorschriften der
Satzung, anderer gesetzlicher oder
behördlicher Bestimmungen sowie
nach den anerkannten Regeln der

Technik errichtet, erweitert, ändert
oder unterhält,

6. entgegen § 15 Abs. 4 Materialien
und Geräte verwendet, die nichtent-
sprechend den anerkannten Regeln
der Technik beschaffen sind,

7. entgegen § 15 Abs. 5 Anlagen und
Verbrauchseinrichtungen so betreibt,
dass Störungen anderer Anschluss-
nehmer, störende Rückwirkungen auf
Einrichtungen der Gemeinde bzw.
Dritter oder Rückwirkungen auf die
Güte des Trinkwassers eintreten,

8. entgegen § 19 Abs. 3 den Verlust,
die Beschädigung oder die Störung
der Messeinrichtungen der Gemein-
de nicht unverzüglich mitteilt.

(2) Die Vorschriften des Sächsischen
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
(SächsVwVG) bleiben unberührt.

§ 34 Haftung bei Versorgungs-
störungen

(1) Für Schäden, die ein Wasserab-
nehmer durch Unterbrechung der
Wasserversorgung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Belieferung
erleidet, haftet die Gemeinde aus dem
Benutzungsverhältnis oder unerlaub-
ter Handlung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit des
Wasserabnehmers, es sei denn, dass
der Schaden von der Gemeinde oder
einem ihrer Bediensteten oder einem
Verrichtungsgehilfen weder vorsätz-
lich noch fahrlässig verursacht wor-
den ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es
sei denn, dass der Schaden weder
durch Vorsatz noch durch grobe Fahr-
lässigkeit der Gemeinde oder eines
ihrer Bediensteten oder eines Verrich-
tungsgehilfen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei
denn, dass dieser weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit
eines vertretungsberechtigten Organs
der Gemeinde verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches ist nur bei vorsätzli-
chem Handeln von Verrichtungsge-
hilfen anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche
von Wasserabnehmern anzuwenden,
die diese gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen aus uner-
laubter Handlung geltend machen.
Die Gemeinde ist verpflichtet, den
Wasserabnehmern auf Verlangen
über die mit der Schadensverursa-
chung durch ein drittes Unternehmen
zusammenhängenden Tatsachen inso-
weit Auskunft zu geben, als sie ihr
bekannt sind oder von ihr in zumut-
barer Weise aufgeklärt werden kön-
nen und ihre Kenntnis zur Geltend-
machung des Schadensersatzes erfor-
derlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schä-
den unter 15,00 EUR.

(4) Ist der Anschlussnehmer berech-
tigt, das gelieferte Wasser an einen
Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1),
und erleidet dieser durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder
durch Unregelmäßigkeiten in der
Belieferung einen Schaden, so haftet
die Gemeinde dem Dritten gegenü-
ber in demselben Umfang wie dem
Wasserabnehmer aus dem Benut-
zungsverhältnis.

(5) Leitet der Anschlussnehmer das
gelieferte Wasser an einen Dritten
weiter, so hat er im Rahmen seiner
rechtlichen Möglichkeiten sicherzu-
stellen, dass dieser aus unerlaubter
Handlung keine weiter gehenden
Schadensersatzansprüche erheben
kann, als sie in den Abs. 1 bis 3 vor-
gesehen sind. Die Gemeinde hat den
Anschlussnehmer darauf bei Begrün-
dung des Benutzungsverhältnisses
besonders hinzuweisen.

(6) Der Wasserabnehmer hat den
Schaden unverzüglich der Gemeinde
oder, wenn dieser feststeht, dem er-

satzpflichtigen Unternehmer mitzutei-
len. Leitet der Anschlussnehmer das
gelieferte Wasser an einen Dritten
weiter, so hat er diese Verpflichtung
auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 35 Verjährung von Schadenser-
satzansprüchen

(1) Schadensersatzansprüche der in
§ 34 bezeichneten Art verjähren in
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in
dem der Ersatzberechtigte von dem
Schaden, von den Umständen, aus
denen sich die Anspruchsberechti-
gung ergibt, und von dem Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne
Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf
Jahren von dem schädigenden Ereig-
nis an.

(2) Schweben zwischen dem Ersatz-
pflichtigen und dem Ersatzberechtig-
ten Verhandlungen über den zu leis-
tenden Schadensersatz, so ist die Ver-
jährung gehemmt, bis der eine oder
andere Teil die Fortsetzung der Ver-
handlung verweigert.

(3) § 34 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 36 Haftung von Wasserabneh-
mern und Anschlussnehmern

(1) Der Wasserabnehmer haftet für
schuldhaft verursachte Schäden, die
insbesondere infolge einer unsachge-
mäßen Benutzung oder den Bestim-
mungen dieser Satzung zuwiderlau-
fenden Nutzung oder Bedienung der
Anlagen zur Wasserversorgung ent-
stehen. Der Anschlussnehmer haftet
für Schäden, die auf den mangelhaf-
ten Zustand seiner Anlage (§ 15) zu-
rückzuführen sind.

(2) Der Haftende hat die Gemeinde
von Ersatzansprüchen Dritter freizu-
stellen, die wegen solcher Schäden
geltend gemacht werden. Sind An-
sprüche auf Mängel an mehreren
Verbrauchsanlagen zurückzuführen,
so haften die Wasserabnehmer als
Gesamtschuldner.

6. Teil  -  Steuern, Übergangs-
und Schlussbestimmungen

§ 37 Umsatzsteuer

Soweit die Leistungen, die den in die-
ser Satzung festgelegten Abgaben,
Aufwendungsersätzen oder sonstigen
Einnahmen (Entgelten) zugrunde lie-
gen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt
zu den Entgelten noch die Umsatz-
steuer (Mehrwertsteuer) in der im
Umsatzsteuergesetz jeweils festge-
legten Höhe.

§ 38 Unklare Rechtsverhältnisse

Bei Grundstücken, die im Grundbuch
noch als Eigentum des Volkes einge-
tragen sind, tritt an die Stelle des
Grundstückseigentümers nach den
Vorschriften dieser Satzung der Ver-
fügungsberechtigte im Sinne von § 6
Abs. 1 des Gesetzes über die Fest-
stellung der Zuordnung von ehemals
volkseigenem Vermögen (Vermö-
genszuordnungsgesetz - VZOG)
vom 22.03.1991 (BGBl.I, 1991, Sei-
te 766) i.d.F vom 03.08.1992 (BGBl.
I, 1992, Seite 1464)/ § 8 Abs. 1 des
Gesetzes über  die Feststellung der
Zuordnung von ehemals volkseige-
nem Vermögen (Vermögenszuord-
nungsgesetz - VZOG) i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 29.03.1994
(BGBl. I, 1994, Seite 709).

§ 39 Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach
dem bisherigen Satzungsrecht auf-
grund des SächsKAG oder des Vor-
schaltgesetzes Kommunalfinan-
zen bereits entstanden sind, gelten
anstelle dieser Satzung die Satzungs-
bestimmungen, die im Zeitpunkt des
Entstehens der Abgabenschuld gegol-
ten haben.

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2003
in Kraft.

Tauscha, den 10. Dezember 2002

Blatzky/ Bürgermeister

Den Radeburger Anzeiger

erreichen Sie unter

Telefon: 035208/80810
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